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Vorwort

Ich freue mich, Ihnen den Bericht des Amtes für Kinder, Jugend-

liche und Familien des Kreises Warendorf für das Jahr 2011 vor-

legen zu können.

Dadurch, dass wir die Aufgaben der Jugendhilfe erfüllen, leis-

ten wir einen wichtigen Beitrag zum Wohlergehen der Familien 

und ihrer Kinder in den Städten und Gemeinden unseres Krei-

ses.

Der demografi sche Veränderungsprozess, der auch bei uns im Kreis längst begonnen hat, 

stellt uns vor große Herausforderungen. Besonders wichtig ist es, dass wir die Betreuungs-

angebote für unter dreijährige Kinder verbessern. Nur so können wir die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf ermöglichen. Gleichzeitig können wir mit einer quantitativ und qualitativ 

verbesserten Betreuung die Bildungschancen für Kinder verbessern.

Darüber hinaus muss es weiter darum gehen, Eltern bei der Erfüllung ihrer erzieherischen 

Aufgaben zu unterstützen und zu fördern. Denn Erziehung ist nicht kinderleicht! Eltern 

müssen deshalb früh und umfassend die Unterstützung der Gesellschaft erhalten, damit 

sie ihre verfassungsrechtlich geschützte Erziehungsaufgabe wahrnehmen können.

Der Kreis Warendorf hat daher bereits 2009 damit begonnen, die Angebote der „frühen Hil-

fen“ zu entwickeln und unterstützende Netzwerke dafür in den Kommunen aufzubauen. 

Hierbei sind wir ein sehr gutes Stück vorangekommen. Weitere Aufgaben liegen vor uns. 

Das zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz greift all diese Aspek-

te nochmals vertiefend auf. Es stellt hohe Anforderungen an die Gesamtverantwortung der 

Jugendämter und hebt deren Steuerungsfunktion hervor. Betont wird gleichzeitig, dass alle 

familienorientierten Dienstleister lokale Verantwortungsgemeinschaften bilden müssen, 

um den Schutzauftrag für Kinder und Jugendliche zu erfüllen. Wenn wir diesen Anspruch 

realisieren, haben wir ein wesentliches Ziel für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe im 

Kreis Warendorf in den nächsten Jahren erreicht. 

Ich hoff e, dass auch dieser Jahresbericht des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 

die fachliche Entwicklung unterstützt und zum Dialog hierüber einlädt.

Warendorf, im Februar 2012

Dr. Olaf Gericke 
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Wohl kaum! Das zum 01.01.2012 in Kraft 

getretene Bundeskinderschutzgesetz prä-

zisiert Fragen und Anforderungen des 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen. 

Artikel 1 des Gesetzes – Kooperation und 

Information im Kinderschutz (KKG) – defi -

niert diese Aufgabe nun unmissverständ-

lich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

unabhängig von der unmittelbaren Ver-

antwortung und der Garantenstellung des 

öff entlichen Trägers der Jugendhilfe. Das 

ist nicht neu. Hilfreich ist allerdings die 

Klarstellung hierzu durch die Schaff ung ei-

ner entsprechenden Gesetzesnorm, unab-

hängig vom SGB VIII – Kinder- und Jugend-

hilfegesetz. Alle relevanten Berufsgruppen 

mit einem Bezug zur Beratung, Betreuung 

und Unterstützung von Familien, Kindern 

und Jugendlichen unterliegen der Schutz-

verpfl ichtung, begrenzt auf den Bereich 

ihrer Aufgabengestaltung. Hierzu zählt die 

Schule, genauso wie die Vertreter der me-

dizinischen Berufe und alle weiteren Be-

ratungsträger. Hinzuweisen ist auf die be-

sondere Bedeutung der Hebammen, der 

Schwangerenberatungsstellen und auch 

auf die Einrichtungen der Behindertenhil-

fe (§ 4 BKiSchG – KKG). 

Neben den eigenen unmittelbaren Schutz-

verpfl ichtungen des Jugendamtes kon-

zentriert sich hier die Aufgabe, die Akteure 

im Kinderschutz in Netzwerken zu aktivie-

ren. Eine Aufgabe, die der Kreis Warendorf 

schon 2009 auf der Basis vorhandener 

Arbeitsstrukturen, aufgegriff en hat.  Aller-

dings mit dem Ziel, diese Netzwerkent-

wicklung lokal in den Städten u. Gemein-

den zu realisieren (vgl. S. 29 ff .).

Aktiver Kinder und Jugendlichenschutz ist 

defi nitiv als Querschnittsaufgabe der öf-

1. Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG - KKG) - Alles neu?
fentlichen Jugendhilfe – des Jugendamtes – 

zu verstehen. Querschnittaufgabe meint 

zum einen die „Prüff olie Schutzauftrag“ auf 

alle Tätigkeitsfelder (Leistungen und ande-

ren Aufgaben der Jugendhilfe) zu legen 

(§ 2 SGB VII). Zum anderen ist hiermit aller-

dings auch der Blick über „den Tellerrand“ 

der Jugendhilfe gemeint, wenn es darum 

geht, positive Lebensbedingungen für 

jungen Menschen und ihre Familien  sowie 

eine kinder- und familienfreundliche Um-

welt zu erhalten und zu schaff en  (§ 1, Abs. 3, 

S. 4 SGB VIII ). Dabei sollte nicht außer Acht 

gelassen werden, dass sich die Schutzakti-

vitäten des Jugendamtes, bezogen auf die 

Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, 

lebensphasenorientiert ausrichten. Die 

spezifi schen Anforderungen, Leistungen 

und Risiken in den unterschiedlichen Ent-

wicklungsphasen der jungen Menschen 

sind dabei relevant. Kinder und Jugendli-

che sind Bedrohungen in ihrem vertrauten 

familiären Umfeld genauso ausgesetzt wie 

negativen Einfl üssen und Übergriff en in 

ihrem engeren und weiteren Lebenswelt-

bezug. Das was auf den ersten Blick selbst-

verständlich schützend wirkt, erzeugt im 

nächsten Moment Gefahren und Risiken, 

z. B. im Kontext außerfamiliärer Lebens-

und Aufenthaltsorte. Die aktuelle Debatte 

um sexuelle Übergriff e auf Kinder und Ju-

gendliche in Einrichtungen weist hierauf 

sehr nachdrücklich hin (vgl. Runder Tisch 

gegen sexuelle Gewalt). 

Aktiver Kinder- und Jugendlichenschutz 

als Querschnittsaufgabe der öff entlichen 

Jugendhilfe ist dabei immer auch Teil der 

öff entlichen Daseinsfürsorge. Nichts dürf-

te aus der Wahrnehmung der betroff enen 

jungen Menschen heraus dramatischer 
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sein als die Erfahrung, Schutz und Ruhe 

nach traumatischen Erfahrungen verspro-

chen zu bekommen und das Gegenteil 

zu erfahren (z.B. Kontext Hilfen zur Erzie-

hung). Wir schauen dabei „mitleidig“ auf 

die Berichte ehemaliger Heimkinder aus 

den 50er und 60er Jahren (vgl. Abschluss-

bericht Runder Tisch, 2010). Fragen wir 

dabei auch, ob das heute – vielleicht in 

anderer Form – noch so ist? Oder machen 

wir uns zumindest die Mühe danach zu fra-

gen, was wir aus den Erfahrungen ehema-

liger Heimkinder für unsere heutige Praxis 

der Jugendhilfe lernen und besser machen 

können?  Der Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen beginnt damit, sie als Subjekte 

wahrzunehmen, ihre Rechte zu kennen, 

zu achten und zu schützen. Kinder-und 

Jugendlichenschutz als Qualitätsentwick-

lungsprozess wird vor diesem Hintergrund 

durch folgende Kriterien bestimmt:

Qualitätsmanagement – Elemente und 

Bausteine zur Entwicklung von Quali-

tät;

Personalentwicklung – Sensibilisie-

rung und fachlichen Qualifi kation der 

professionellen Fachkräfte;

Frühe Hilfen und soziale Frühwarnsys-

teme – Anzeichen für mögliche gefähr-

dende Entwicklungen und Situationen 

früh erkennen;

Fallbearbeitung – Spezifi sche, sorgfäl-

tige und umsichtige Verfahren und Do-

kumentationspfl ichten;

Entwicklung von Kinder und Jugend-

lichen – Einschätzungskompetenz zu 

den Bedingungen des Aufwachsens als 

Kernkompetenz sozialpädagogischen 

Handelns;

Gefährdungssituationen bei Kindern 

•

•

•

•

•

•

und Jugendlichen – Expertenwissen zu 

möglichen Gefährdungslagen sowie 

die Initiierung verbindlicher Reaktions-

ketten und Informationswege;

Qualifi zierte Beratung und Klärung – 

Unterstützung professionell Tätiger in 

der Kinder- und Jugendhilfe und darü-

ber hinaus (z.B. Schule etc.);

Kooperation – Förderung der lokalen, 

sozialräumlichen Zusammenarbeit, 

des Aufbaus von Netzwerken und der 

kommunalen Verantwortungsüber-

nahmen  im Bereich Kinder- und Ju-

gendlichenschutz;

Öff entlichkeitsarbeit – Information und 

Kommunikation des Themas Kinder- 

und Jugendlichenschutz als öff entliche 

Angelegenheit.

Wesentliche Aufgabe des Jugendamtes 

mit Blick auf die Umsetzung des BKiSchG 

wird es in 2012 sein, die eigenen Verfah-

ren und Konzepte fortzuschreiben und zu 

präzisieren, den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen in Verantwortung der freien 

Träger in und außerhalb der Jugendhilfe 

mittels Vereinbarungen sicherzustellen, 

insoweit erfahrene Fachkräfte zu qualifi -

zieren, vor allem aber den begonnenen 

Prozess der Bildung und Sicherung der lo-

kalen Netzwerke im Zusammenwirken mit 

den Städten und Gemeinden konsequent 

fortzusetzen.

•

•

•
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2.1 Kostenentwicklung2.1 Kostenentwicklung

Prävention, Beratung und Unterstützung 

im Rahmen der Leistungserbringung der 

Jugendhilfe (SGB VIII – ab 2012 zusätzlich 

Bundeskinderschutzgesetz BKiSchG) bin-

det neben den fachlich / personellen Res-

sourcen in erheblichem Umfang fi nanziel-

le Mittel. Die einzelnen Leistungsbereiche 

sind in diesem Bericht erwähnt und dar-

gestellt.  Nutzen und Aufwand  im Kontext 

Jugendhilfe müssen in einem angemesse-

nen Verhältnis zueinander stehen. Der Mit-

teleinsatz zur Erbringung der Leistungen 

nach dem SGB VIII unterliegt dabei stets 

2.  Die Kosten der Jugendhilfe
auch den Grundsätzen der Zweckmäßig-

keit und einer sorgfältigen Verwaltung.  

Es gilt dabei die begründeten Rechtsan-

sprüche  von Eltern (Sorgeberechigten) 

rechtzeitig und ausreichend zu erfüllen, 

aber auch gruppen- und sozialraumbe-

zogene Leistungen (z. B. Jugendsozialar-

beit, Jugendarbeit, Netzwerke etc. ) ange-

messen zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund stellt  sich die 

Kostenentwicklung der Jugendhilfe im Be-

reich des Amtes f. Kinder, Jugendliche und 

Familien des Kreises Warendorf seit 2008 

folgendermaßen dar:

Entwicklung des Zuschussbedarfes des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 

Aufgabenbereich 2008 2009 2010 2011 2012

Kindertagesbetreuung 10.866.250 € 11.948.604 € 13.269.500 € 14.233.725 € 14.080.439 €

ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung 8.238.318 € 8.323.032 € 8.875.467 € 8.739.090 € 9.182.354 €

Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII 1.049.174 € 1.027.710 € 863.685 € 1.050.590 € 983.077 €

Familien- und Jugendgerichtshilfe 894.099 € 786.832 € 854.933 € 763.990 € 788.593 €

Jugendförderung und Familienbildung 428.065 € 587.333 € 411.616 € 568.920 € 777.681 €

weitere Leistungen des AKJF 1.057.957 € 1.298.014 € 1.655.122 € 1.508.625 € 1.460.480 €

Zuschussbedarf insgesamt 22.533.864 € 23.971.526 € 25.930.324 € 26.864.940 € 27.272.624 €

Hebesatz der Jugendamtsumlage 15,4% 16,2% 16,6% 16,9% 16,5%

Rechnungsergebnisse Ansätze
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Nach Abzug unterschiedlicher Ausgleichs-

zahlungen, z. B. in Form von Landesmitteln 

etc. verbleibt ein jährlicher Zuschussbe-

darf. Der Jahresabschluss für den Bereich 

AKJF liegt noch nicht vollständig vor. Nach 

ersten Berechnungen ist davon auszuge-

hen, dass der Zuschussbedarf niedriger 

sein wird. Dieser Zuschussbedarf wird von 

den Kommunen im Einzugsbereich des 

Amtes  für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien im Rahmen der Jugendamtsumlage 

ausgeglichen.  Dieser Betrag ist nicht un-

erheblich und stellt eine entsprechende 

Belastung der kommunalen Haushalte dar. 

Insofern ist der Leistungsumfang der Ju-

gendhilfe, also der tatsächliche Mehrwert 

dessen was in den Kommunen „ankommt“, 

transparent darzustellen.  Allerdings sei an 

dieser Stelle darauf hingewiesen,  dass der 

jährlich neu zu defi nierende Hebesatz zur 

Bestimmung der Jugendamtsumlage mit 

Blick auf den Kreis Warendorf gegenüber 

Kreisen vergleichbarer Größe und Beschaf-

fenheit deutlich unterdurchschnittlich ent-

wickelt ist.

 

Im Vergleich von 10 Umlandkreisen er-

gibt sich ein durchschnittlicher Hebesatz 

von 20,26%. Der Hebesatz der Jugend-

amtsumlage für den Kreis Warendorf be-

trägt 16,9%. Der höchste zu verzeichnende 

Hebesatz mit Blick auf die 10 verglichenen 

Kreise beträgt 25,22%. Diese Daten weisen 

u. a.  darauf hin, dass trotz des nicht gerin-

gen Mittelbedarfes für die  Jugendhilfe in 

Verantwortung des Kreises Warendorf an-

gemessene und moderate Kostenstruktu-

ren anzunehmen sind.

Hebesatz der Jugendamtsumlage 2011
(Vergleich der Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Höxter, 

Siegen-Wittgenstein, Soest, Steinfurt, Unna und Warendorf)

16,90% 16,87%

25,22%

20,26%

0%

10%

20%

30%

Kreis Warendorf niedrigster
Umlagesatz

höchster Umlagesatz Durchschnitt
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Der Kreis Warendorf nimmt seit 2006 am 

landesweiten Vergleichsring Jugendhilfe 

teil (KGSt – IKO-Netz). An der 1. und 2. Pro-

jektphase (2006 bis 2009) haben 15 Krei-

se teilgenommen. An der 3. Projektphase 

(2010 und 2011) nehmen noch 9 Kreise 

teil. Zu den Teilnehmenden gehören die 

Kreise Gütersloh, Borken, Coesfeld, Stein-

furt, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke so-

wie der Rhein-Kreis Neuss.

Im Vergleichsring wurde ein Kennzahlen-

system für den Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung entwickelt. Die Kennzahlen enthal-

ten keine Angaben zur Wirksamkeit oder 

Zielerreichung einer Hilfe. Die Festlegung, 

ab wann ein Wert gut, akzeptabel oder 

schlecht ist, muss jedes teilnehmende Ju-

gendamt individuell bewerten. Es geht 

darum, sogenannte Steuerungsinformati-

on zu gewinnen bzw. Handlungsbedarfe 

zu erkennen. Die Auswertungen des Ver-

gleichsringes dienen als Grundlage für Ent-

scheidungen und Prioritätensetzungen.

Ausgewertet werden sowohl die ambulan-

ten als auch die stationären Hilfen zur Er-

ziehung und Eingliederungshilfen nach § 

35 a SGB VIII. 

2.2 Kostenentwicklung im Vergleich.2 Kostenentwicklung im Vergleich

Zu den ambulanten Hilfearten im Rahmen 

dieses Kennzahlenvergleiches gehören 

Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 und 

3 SGB VIII, soziale Gruppenarbeit, Erzie-

hungsbeistandschaften, sozialpädagogi-

sche Familienhilfen, intensive sozialpäda-

gogische Einzelbetreuung und ambulante 

Hilfen nach § 35 a SGB VIII.

Stationäre Hilfearten sind Heimerziehung 

und Vollzeitpfl ege sowie stationäre Ein-

gliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII.

Nachstehend werden einige Kennzahlen 

vorgestellt. In den Übersichten ist jeweils 

das Ergebnis des Kreises Warendorf im 

Vergleich zum Median (Zentralwert) sowie 

zum Minimal- und Maximalwert der teil-

nehmenden Jugendämter dargestellt.
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Ø Kosten aller Hilfearten pro Ein-Ø Kosten aller Hilfearten pro Ein-
wohner im Alter von 0 bis 20 Jahrenwohner im Alter von 0 bis 20 Jahren

In der ersten Übersicht sind die Ø Kosten 

aller Hilfen zur Erziehung pro Einwohner 

im Alter von 0 – 20 Jahren dargestellt. Be-

rücksichtigt sind nur die Zahlungen an 

Dritte (freie Träger, Heime, Pfl egefamilien 

etc.). 

Personal- und Sachkosten für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Amtes 

für Kinder, Jugendliche und Familien sind 

nicht berücksichtigt. Da diese Werte je Hil-

fefall nur geschätzt werden können, ist ein 

Vergleich mit den anderen Kreisen nur be-

dingt möglich.

 

 

Von 2006 zu 2010 sind die Kosten pro Jun-

geinwohner beim Kreis Warendorf um 21 % 

gestiegen. Mit 222,32 € liegen die Ø Kosten 

des Kreises Warendorf demnach rund 100 

€ unterhalb des Medians. 

Unter Berücksichtung der stetig sinkenden 

Anzahl von jungen Menschen in dieser Al-

tersspanne und einer steigenden Gesamt-

zahl an Hilfen zur Erziehung ist eine Stei-

gerung dieses Wertes kaum zu vermeiden.

Ø Kosten aller Hilfearten pro Einwohner 
im Alter von 0 bis 20 Jahre

0,00 €

100,00 €

200,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

Kreis Warendorf
Median
Minimum
Maximum

Kreis Warendorf 183,97 € 176,70 € 180,97 € 210,28 € 222,32 €

Median 205,15 € 204,44 € 238,01 € 271,79 € 320,51 €

Minimum 109,07 € 156,44 € 180,97 € 203,14 € 222,32 €

Maximum 316,46 € 313,38 € 384,83 € 446,07 € 362,41 €

2006 2007 2008 2009 2010
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Anteil der betreuten jungen Men-Anteil der betreuten jungen Men-
schen in allen Hilfen an der Bevölke-schen in allen Hilfen an der Bevölke-
rung im Alter von 0 – 20 Jahrenrung im Alter von 0 – 20 Jahren

 

Der Anteil der betreuten Kinder und Ju-

gendlichen an der Bevölkerung ist auch 

im Jahr 2010 weiter gestiegen. Diese  Ent-

wicklung zeigt sich auch bei den anderen 

Jugendämtern. 

Maßgebend für die Steuerung ist der An-

teil der ambulanten Hilfen im Vergleich 

zu den stationären Hilfen. Soweit möglich 

sollen Hilfebedarfe vorrangig durch eine 

ambulante Hilfe gedeckt werden.

Durch die intensive Förderung von Kin-

dern und Jugendlichen in der Off enen 

Ganztagsschule hat der Anteil der ambu-

lanten Hilfen im Kreis Warendorf deutlich 

zugenommen. Ende 2011 wurde für 120 

Kinder ein Förderplatz fi nanziert. Zusätz-

lich werden seit 2011 Förderplätze OGS-

Plus eingerichtet.

Deutlich ist allerdings auch, dass der Be-

darf an Hilfen grundsätzlich steigt. Diese 

Tendenz ist insbesondere bei der Sozial-

pädagogischen Familienhilfe zu erkennen. 

Haben am 31.12.2006 48 Familien  mit 101 

Kindern eine solche Hilfe bekommen, wa-

ren es am Ende 2011 schon 104 Familien 

mit 177 Kindern. Darüber hinaus lässt der 

Kinderschutz im ambulanten Bereich die 

Fallzahlen steigen.

Das Verhältnis der ambulanten zu den sta-

tionären Hilfen hat sich  seit dem Jahr 2006 

verdoppelt:

 

Anteil der betreuten Kinder /Jugendlichen in allen Hilfen
an der Bevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahre

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Kreis Warendorf
Median
Minimum
Maximum

Kreis Warendorf 1,31% 1,41% 2,01% 2,37% 2,59%

Median 1,43% 1,94% 2,08% 2,56% 3,18%

Minimum 0,81% 1,28% 1,38% 1,67% 2,53%

Maximum 2,27% 2,84% 3,63% 3,99% 3,94%

2006 2007 2008 2009 2010
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Vergleich der ambulanten und sta-Vergleich der ambulanten und sta-
tionären Hilfentionären Hilfen

Die Quotienten bilden das Verhältnis der 

ambulanten zu den stationären Hilfen ab. 

Vorrangig sollen ambulante Hilfen in einer 

Familie eingesetzt werden. 

Obwohl die Fallzahlen für die Vollzeitpfl e-

ge und für die Heimerziehung insbeson-

dere seit dem Jahr 2010 steigen, erreicht 

der Kreis Warendorf einen sehr guten Quo-

tienten. Zum einen werden mehr Sozialpä-

dagogische Familienhilfen in den Familien 

installiert, zum anderen fi nden sich hier 

die ambulanten Hilfen in der OGS wieder. 

Ausgehend vom Jahr 2006 konnte der An-

teil der ambulanten Hilfen von 45 % auf 

nun 63 % im Jahr 2010 erhöht werden.

 

 

Quotient: auf eine stationäre HzE 
kommen … ambulante HzE 

2006 2007 2008 2009 2010
0,82 0,77 1,45 1,60 1,73 

Entwicklung 2006 zu 2010
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Interessant ist auch, wie sich die Ø Kosten 

für die ambulanten und die stationären 

Hilfen je Fall im Vergleich mit den anderen 

Kreisen darstellen:

Sowohl bei den ambulanten Hilfen als 

auch bei den stationären Hilfen erreicht 

der Kreis Warendorf im Vergleich der Kos-

tenfaktoren einen sehr guten Wert. Bei bei-

den Hilfen liegen die Ergebnisse nur wenig 

über dem Minimum.

Ø Kosten pro Fall im Jahr 2010
(Zahlungen an Dritte)

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

ambulant
stationär

ambulant 3.466,88 € 4.730,79 € 3.433,11 € 5.937,39 €

stationär 19.734,21 € 22.042,86 € 19.098,93 € 25.015,06 €

Kreis Warendorf Median Minimum Maximum

Vergleich der Vollzeitpfl ege und Vergleich der Vollzeitpfl ege und 
HeimerziehungHeimerziehung

Ein weiterer wichtiger Quotient ist das Ver-

hältnis der Heimerziehungen zu den Voll-

zeitpfl egen.

 

Quotient: auf eine Heimerziehung kommen … 
Vollzeitpflegen 

2006 2007 2008 2009 2010
1,42 1,61 1,52 1,32 1,25 
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Der  Anteil  der  Vollzeitpfl egen  an  allen 

Heimerziehungen ist leicht rückläufi g. 

Ursächlich für diese Entwicklung ist die 

steigende Zahl der Heimerziehungen. Zu 

Beginn des Jahres 2008 lebten 63 junge 

Menschen in einem Heim, Ende 2010 wa-

ren es 74 junge Menschen.

Im Jahr 2011 haben sich die Fallzahlen, ins-

besondere die der Vollzeitpfl egen, wieder 

deutlich erhöht. 

Viele Pfl egeverhältnisse wurden im Rah-

men eines Zuständigkeitswechsels über-

nommen. Es zeigt sich aber auch, dass es 

gelingt, Kinder vorrangig in eine geeigne-

te Pfl egefamilie zu vermitteln. 

Der Quotient wird sich in 2011 zugunsten 

der Vollzeitpfl ege verändern.

 

Entwicklung 2006 zu 2010

59% 56%

41% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jahr 2006 Jahr 2010

§ 34 Heimerziehung

§ 33 Vollzeitpfl ege

Januar 
2011 

Dezember 
2011 Veränderung

§ 33 
Vollzeitpflege 138 Fälle 162 Fälle + 24 Fälle 

§ 34 
Heimerziehung 73 Fälle 81 Fälle + 8 Fälle 
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Auch bei dem Vergleich der Ø Kosten pro 

Fall für Vollzeitpfl egen und für Heimerzie-

hung erreicht der Kreis Warendorf einen 

guten Wert. Aufgrund des Konzepts „Fa-

milien stärken – Elternverantwortung för-

dern“ mit dem Caritasverband Warendorf 

und dem damit verbundenen günstigeren 

Tagessatz für die Heimunterbringung ist 

davon auszugehen, dass die Kosten für die 

Heimerziehung auf diesem Niveau gehal-

ten werden können.  

Ø Kosten pro Fall im Jahr 2010
(Zahlungen an Dritte)

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

35.000 €

40.000 €

§ 33
§ 34

§ 33 12.811,83 € 12.112,77 € 9.546,74 € 15.795,67 €

§ 34 28.415,56 € 32.094,27 € 27.604,13 € 36.080,17 €

Kreis Warendorf Median Minimum Maximum
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Fazit:Fazit:

Der kennzahlengestützte interkommunale 

Vergleich bietet die Möglichkeit, mit Hilfe 

von Kennzahlen die eigenen Leistungen 

zu erfassen, sie mit anderen Jugendämtern 

zu vergleichen und Unterschiede fachlich 

herauszustellen und zu diskutieren. Für die 

örtliche Steuerung können wertvolle Hin-

weise gewonnen werden.

In den jährlich stattfi ndenden Austausch-

treff en werden jedoch nicht nur die Kenn-

zahlen diskutiert. In der Sitzung stellen 

die teilnehmenden Jugendämter ihre 

aktuellen Arbeitsschwerpunkte vor. Der 

Austausch von Erfahrungen, Ideen und 

Lösungen ist neben der Erhebung der 

Kennzahlen ein wesentlicher und wichti-

ger Bestandteil.

Im Vergleich bedeutet dies:

dass der Kreis Warendorf bei der Aus-

wertung der Kennzahlen überwiegend 

gute bis teilweise sehr gute Werte er-

reicht hat,

dass bei allen Kreisen die Inanspruch-

nahme von Hilfen zur Erziehung steigt,

dass die Ø Kosten pro Fall pro Jahr 

deutlich günstiger sind, als in anderen 

Kreisen.

•

•

•

Daraus leiten sich wichtige Steuerungsin-

formationen und Ziele ab:

Durch das Konzept „Familien stärken 

– Elternverantwortung fördern“ mit 

dem Caritasverband Warendorf soll die 

Laufzeit für eine Heimerziehung weiter 

verkürzt werden.

Wirtschaftlichkeit der Hilfen

Entwicklung von Kennzahlen, die die 

Wirksamkeit bzw. Zielerreichung der 

Hilfen messen

Die Teilnahme am Vergleichsring ist wich-

tig für die Steuerung und wird daher wei-

ter geführt.

•

•

•
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Ausbau U3Ausbau U3

Die Situation der Kindertagesbetreuung 

im Zuständigkeitsbereich des Amtes für 

Kinder, Jugendliche und Familien des Krei-

ses Warendorf ist geprägt durch den rasan-

ten Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten 

für Kinder unter drei Jahren. 

Mit dem Ausbau U 3 fi ndet eine gravie-

rende, landes- und kommunalpolitisch 

gewollte und gesellschaftlich notwendige 

Veränderung in den Tageseinrichtungen 

für Kinder statt. Hierbei steht zunächst der 

quantitative Ausbau im Vordergrund.

Forciert wird diese Entwicklung durch ein 

umfangreiches Investitionsprogramm des 

Bundes und des Landes Nordrhein-West-

falen.

Um den neuen fachlichen und räumlichen 

Erfordernissen gerecht zu werden, sind 

3. Kindertagesbetreuung

viele Einrichtungen im Kreis Warendorf in 

ihrem räumlichen Bestand erweitert bzw. 

verändert worden. Vor diesem Hintergrund 

konnten vereinzelt auch Übergangslösun-

gen gefunden werden, die sowohl von der 

Elternschaft als auch von den Mitarbeitern 

der Einrichtung kreativ und konstruktiv 

entwickelt wurden. 

Eine künftige Herausforderung wird es 

sein, qualitativ gute Förderbedingungen 

in den Einrichtungen sicherzustellen. Da-

her wird die Qualitätsentwicklung in den 

kommenden Jahren einen besonderen 

Stellenwert erhalten.

Aktuell bestimmt die Realisierung des 

Rechtanspruches auf einen Betreuungs-

platz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr 

im Jahr 2013 die Planung. 

Entwicklung der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in 
Tageseinrichtungen
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Plätze für Kinder unter 3 Jahren Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

in Kindertageseinrichtungen 602 731 792

in Kindertagespflege 120 150 210

Gesamt 722 881 1.002
Versorgungsquote 20,1% 23,2% 27,5%

Der Ausbau der Betreuungsangebote für 

unter dreijährige Kinder ist im hiesigen 

Zuständigkeitsbereich besonders weit 

vorangeschritten. Vergleichsanalysen auf 

Landesebene bescheinigen ein durchweg 

positives Ergebnis. Mit einer Versorgungs-

quote von 21,6 % für das Kindergartenjahr 

2010/2011 rangiert der Kreis Warendorf an 

zweiter Stelle unter den 30 Jugendämtern 

im Regierungsbezirk Münster. Im Vergleich 

mit den 28 Kreisjugendämtern belegt das 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

sogar den 1. Platz.

Diese Zahlen basieren auf der tatsächli-

chen Belegung der Plätze zum 01.03.2011.

Für das Jahr 2013 wird mit einer Versor-

gungsquote von etwa 39 % kalkuliert. Of-

fen bleibt allerdings die Frage, ob diese 

Plätze mit der Einführung des Rechtsan-

spruchs mit Vollendung des ersten Lebens-

jahres ausreichend sein werden. Bereits 

jetzt ist in einigen Städten und Gemein-

den eine sehr hohe Nachfrage – bis zu 80% 

-  bei den 2 jährigen Kindern absehbar. Vor 

diesem Hintergrund müssen die Entwick-

lungen jährlich an die sich entwickelnden 

Bedarfe angepasst werden.

In diesem Zusammenhang bleiben die 

Spielgruppen ein wichtiger Bestandteil der 

Betreuungslandschaft. Die Betreuungsum-

fänge sind regional unterschiedlich gestal-

tet und reichen von Loslösegruppen mit 

Betreuungszeiten von 5 Stunden bis zu 25 

Stunden wöchentlich.

Das Angebot wird von vielen Eltern gern in 

Anspruch genommen. Es  wird daher auch 

künftig vom Amt für Kinder, Jugendliche 

und Familien als freiwillige Leistung wei-

terhin fi nanziell und fachlich unterstützt.

Kibiz-ReformKibiz-Reform

Mit Spannung erwartet wurde die erste 

Revision des KiBiz, die mit Wirkung vom 

01.08.2011 in Kraft getreten ist.

Folgende Veränderungen wurden u. a. um-

gesetzt:

beitragsfreies letztes Kindergartenjahr 

mit Beginn des Kindergartenjahres 

2011/2012 

U3 Landespauschale zur zusätzlichen 

Finanzierung von Ergänzungskräften 

Anhebung des Zuschusses für die Fa-

milienzentren um 1.000 € auf 13.000 €

Stärkung der Elternmitwirkung durch 

Jugendamtselternbeiräte und Lan-

desbeiräte

Hier zeigt sich nun allerdings, dass 

der Erstattungsbetrag des Landes 

NRW die Ausfallkosten des Kreises 

Warendorf für den beitragsfreien 

Besuch des letzten Kindergarten-

jahres nicht vollständig deckt. Der Kreis 

Warendorf hat eine Mindereinnahme von 

ca. 300.000 € pro Kindergartenjahr zu ver-

zeichnen.

•

•

•

•
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Kindertagespfl egeKindertagespfl ege

Im Zuge des Ausbaus der Plätze für Kinder 

unter drei Jahre gewinnt die Kindertages-

pfl ege zunehmend an Bedeutung. Diese 

Betreuungsform bietet Kindern ein fl exib-

les, auf den jeweiligen Betreuungsbedarf 

abgestimmtes Betreuungsangebot, das 

aufgrund der familienähnlichen  Betreu-

ungsform oftmals für kleinere Kinder be-

sonders geeignet ist. 

Der Ausbau der Kindertagespfl ege setzt 

voraus, dass die tätigen Tagespfl egeperso-

nen im „System“ gehalten werden können 

und die Akquise neuer Tagespfl egeperso-

nen gelingt.

Ausgehend von diesem Überlegungen hat 

der Kreis Warendorf neue Rahmenbedin-

gungen für die Tätigkeit als Tagespfl ege-

person verabschiedet. 

Kernpunkt ist eine Umstellung vom bis-

herigen Spitzabrechnungsverfahren auf 

eine Pauschalfi nanzierung der Leistung. 

Damit wird die selbständige Tätigkeit der 

Tagespfl egepersonen auf eine verbesser-

te fi nanzielle Basis gestellt. Insbesondere 

die jährliche Erhöhung um 1,5 % in Anleh-

nung an die Regelung der Kindpauschalen 

nach dem KiBiz berücksichtigt eine konti-

nuierliche Kostensteigerung der Lebens-

haltungskosten sowie eine adäquate Ent-

geltsteigerung.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien strebt die weitere Qualifi zierung 

von Tagespfl egepersonen an. Daher sollen 

künftig alle Tagespfl egepersonen einen 

Qualifi kationskurs mit einem Umfang von 

160 Stunden absolvieren. Darüber hinaus 

sollen sich die Tagespfl egepersonen regel-

mäßig in einem Umfang von 15 Stunden 

fortbilden.

Parallel mit der Einführung der neuen Rah-

menbedingungen wurde die Elternbei-

tragssatzung für die Kindertagespfl ege an 

die Beitragssatzung für die Kindertages-

einrichtungen angepasst. Eltern zahlen 

seit dem 01.08.2011 daher unabhängig 

von der Art des Angebotes einen gleichen 

Elternbeitrag. 

FamilienzentrenFamilienzentren

Im Zuständigkeitsbereich des Amtes für 

Kinder, Jugendliche und Familien bestehen 

zurzeit 16 zertifi zierte Familienzentren. Ak-

tuell befi nden sich die ersten Familienzen-

tren bereits in der Rezertifi zierungsphase 

oder aber haben diese bereits abgeschlos-

sen. Insgesamt sind nun 35 Tageseinrich-

tungen in Familienzentren eingebunden.

In allen Städten und Gemeinden im Zu-

ständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, 

Jugendliche und Familien sind Familien-

zentren entstanden und zu wichtigen In-

stitutionen im Sozialraum geworden. 

Im vergangenen Jahr sind keine Kontin-

gente für weitere Familienzentren zuge-

wiesen worden. 

Inanspruchnahme der
Familiengutscheine 2011

in den Familienbildungsstätten 507

in den Familienzentren 69

Summe 576
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Insgesamt ist  hiermit ein hochwertiges 

und vielschichtiges regionales Angebot 

entwickelt worden. Die Familien nutzen 

vermehrt die Möglichkeiten, die ihnen in 

räumlicher Nähe und im bekannten Um-

feld geboten werden. 

Um diese Entwicklung weiter zu fördern, 

wurde auch ermöglicht, die Familiengut-

scheine, die bislang ausschließlich in den 

Familienbildungsstätten einzulösen wa-

ren, nun auch in den Familienzentren für 

niedrigschwellige Angebote wie Pekip-

Gruppen etc. zu nutzen. Zudem ist über 

das ortsnahe pädagogische Angebot im 

Bereich Erziehung und Bildung ein Perso-

nenkreis erreichbar, der bislang diese An-

gebote nicht so umfangreich genutzt hat.

Die Familienzentren haben sich besonders 

im Aufbau der Netzwerke für die Frühen 

Hilfen profi liert und sind zu einem wichti-

gen Bindeglied in der  Präventionskette im 

Kreis Warendorf geworden.

Künftig wird das Land Nordrhein-Westfa-

len die Familienzentren mit 13.000,00 € 

statt mit 12.000,00 € fördern.

Über diese Förderung hinaus engagiert 

sich der Kreis Warendorf zusätzlich im Rah-

men eines Coachingprozesses für Fami-

lienzentren im Aufbau. Sowohl während 

der Zertifi zierungsphase als auch fortlau-

fend werden Kosten für fachliche Beratung 

anteilig übernommen.

Begleitend fi ndet regelmäßig der Arbeits-

kreis „Familienzentren“ unter Leitung  des 

Amtes für Kinder, Jugendliche und Famili-

en  statt.

Auch in den Städten und Gemeinden selbst 

wird deutlich, dass die Familienzentren 

sich als ein  Bestandteil der örtlichen Infra-

struktur etabliert haben und somit für die 

Zukunft einen wichtigen Standortfaktor 

bilden. Sie stehen für ein familienfreundli-

ches Umfeld und ein gut ausgebautes Netz 

an Betreuung, Bildung und Beratung.

IntegrationIntegration

Ein weiteres Schwerpunktthema in den Ta-

geseinrichtungen bilden Integration und  

Inklusion. 

Dort können in der Regel bis zu vier Kinder 

integrativ betreut und gefördert werden. 

Erklärtes Ziel ist es, für behinderte Kinder 

ein wohnortnahes und umfassendes Be-

treuungsangebot zu schaff en, das die vol-

le Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

sichert. 

Der LWL hat seine Förderung auch auf Kin-

der unter drei Jahren ausgeweitet. 

Im Rahmen einer Studie wurde belegt, 

dass die Förderangebote besonders für 

jüngere Kinder große Wirkung zeigt und 

die weitere Entwicklung deutlich positiv 

beeinfl usst. Für diese Altersgruppe ist die 

Fördersumme um zusätzliche 2.500,00 € 

erhöht. 

Vor diesem Hintergrund und im Zuge der 

Gesamtentwicklung hat der Bedarf an In-

tegrationsmaßnahmen in Tageseinrich-

tungen in den letzten Jahren stetig und 

deutlich zugenommen. 

In insgesamt 74 Einrichtungen im Zustän-

digkeitsbereich des Amtes für Kinder, Ju-



Jahresbericht 2011

22

gendliche und Familien wird eine integra-

tive Förderung angeboten. 

Eine weitere additive Einrichtung mit acht 

heilpädagogischen Plätzen ist in Enniger-

loh entstanden. Auch diese trägt zur ver-

besserten Versorgungssituation bei. 

Aktuell kann für ca. 4 % aller Kinder in Ta-

geseinrichtungen ein integrativer Platz zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

FIT - Frühkindliches Integrationstrai-FIT - Frühkindliches Integrationstrai-

ning ning 

Das Projekt „FIT – Frühkindliches Integra-

tionstraining“ wird im Zuständigkeitsbe-

reich des Amtes für Kinder, Jugendliche 

und Familien seit 2009 in aktuell 12 Kin-

dertageseinrichtungen und 3 Grundschu-

len umgesetzt.

Die Förderung der Kinder und Eltern ist ein 

kontinuierlicher Prozess, der fest im Alltag 

der Kindergärten und Grundschulen in-

stalliert ist. 

So ist eine Nachhaltigkeit der Eff ekte ge-

währleistet.

Die Fördermaßnahmen im Rahmen des 

FIT- Projekts basieren auf den  4 Säulen:

1. Sprachförderung von Kindern mit Mi-

grationshintergrund in der Einrichtung

2. Optimierung des Übergangsmanage-

ments Kindergarten – Off ene Ganz-

    tagsschulen (Kooperationskalender)

3. Elterntrainings ( Elterngruppen 1 Mal 

wöchentlich)

4. Qualifi zierung von Erziehern/innen und 

Lehrer/innen zum Thema „Interkulturelle        

Sensibilisierung“

Im Rahmen eines Workshops zum Thema 

Übergangsmanagement Kita- Grundschule 

entwickelten  Teilnehmer des FIT- Projektes 

im März 2011 einen Kooperationskalender, 

der von den Teilnehmern seit September 

2011 in der Praxis genutzt wird.

Stand der UmsetzungStand der Umsetzung

Das Rucksackprogramm wird aktuell in 12 

Kindertageseinrichtungen und 3 Grund-

schulen im Zuständigkeitsbereich des Am-

tes für Kinder, Jugendliche und Familien 

praktisch umgesetzt.

Die Elterngruppen sind mit 6- 8 Müttern 

sowohl in den Kindertageseinrichtungen 

als auch in den Grundschulen kontinuier-

lich gut besucht.

Die Nationalitäten in den Gruppen setzen 

sich aus russischen, türkischen, italieni-

schen, pakistanischen, albanischen und 

tamilischen Müttern zusammen.

In den Elterngruppen werden neben der 

Bearbeitung der Rucksack- Materialien pä-

dagogische und erzieherische Themen be-

sprochen.

Im Alexe- Hegemann- Familienzentrum in 

Beelen sowie im St. Marienkindergarten 

in Warendorf haben im Juni 2011 sieben 

Mütter und ihre Kinder die Teilnahme an 

der  Rucksackgruppe nach zwei Jahren er-

folgreich abgeschlossen.

Die teilnehmenden Eltern benannten 

durchgehend, dass sie in den zwei Jahren  

Rucksackprogramm sicherer im Umgang 

mit der deutschen Sprache geworden sind 
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und  mehr Spaß daran fi nden, sich aktiv 

mit ihren Kindern und deren Bildungsweg 

zu beschäftigen.

Des Weiteren berichteten die Mütter, dass 

sie sich besser an die Bildungseinrichtung 

ihres Kindes angebunden fühlen und durch 

den regelmäßigen Kontakt mit anderen 

Müttern „in der gleichen Lage“ deutlich an 

Selbstbewusstsein durch das Programm 

gewinnen.

Folgende Einrichtungen sind im Novem-

ber 2011 in die Umsetzung des Programms 

neu eingestiegen:

Grundschule Beelen Grundschule Beelen  (2 Elterngrup-

pen)

DRK Kindergarten Zauberburg Ostbe-DRK Kindergarten Zauberburg Ostbe-

vern vern 

Verbund SendenhorstVerbund Sendenhorst (St. Marien, St. 

Michael und St. Johanneskindergar-

ten)

Kindergarten Blauland SassenbergKindergarten Blauland Sassenberg

Somit ergeben sich insgesamt 7 neue El-

tern- und Kindergruppen.

Die Rucksackgruppen starten ab Ende 

Januar 2012 mit der Umsetzung des Pro-

gramms.

 

Fortbildung durch die RAA Fortbildung durch die RAA 

Von Oktober 2011bis Dezember 2011 wur-

den die neuen Teilnehmer des FIT- Projekts 

an sechs Fortbildungstagen in Kooperati-

on mit Referenten der RAA zu den Themen 

Deutsch als Zweitsprache, meine Rolle als 

Elternbegleiterin, Literacy und interkultu-

•

•

•

•

relle Sensibilisierung geschult.

An der FIT- Fortbildungsreihe nahmen ak-

tuell 7 Erzieherinnen und 2 Lehrerinnen 

teil.

Wissenschaftliche Begleitung Wissenschaftliche Begleitung 

Um die Wirkung des Projekts überprü-

fen zu können, wird der Prozess ab Janu-

ar 2012 von der Fachhochschule Münster 

wissenschaftlich begleitet.

Die Begleitung ist Teil des Projekts und soll 

prozessorientierte Ergebnisse liefern.

Es wird ein Verfahren erarbeitet, das die so-

zial- emotionale, die kognitive und die ver-

bale Entwicklung des Kindes untersucht.

Zudem werden teilnehmende Eltern, Er-

zieherinnen und Lehrpersonen im Rah-

men von Befragungen und Interviews in 

die wissenschaftliche Begleitung über ei-

nen Zeitraum von 2 Jahren eingebunden.

FinanzierungFinanzierung

Das Projekt wird durch Ausschüttungsbe-

träge der Sparkasse Münsterland fi nan-

ziert.

AusblickAusblick

Das FIT- Projekt soll ab September 2012 auf 

weitere Standorte ausgeweitet werden.
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Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 be-

steht für alle Kinder, die das erste Lebens-

jahr vollendet haben, ein Rechtsanspruch 

auf eine Kinderbetreuung. Zur Erfüllung 

des Rechtsanspruches haben Bund und 

Länder eine Verwaltungsvereinbarung 

„Kinderbetreuungsfi nanzierung 2008 bis 

2013“ vereinbart und unterzeichnet.

Ziel dieser Vereinbarung ist der Ausbau 

des Betreuungsangebotes für Kinder unter 

4. Investitionsprogramm für den Ausbau von Betreuungsplätzen 
    für Kinder unter 3 Jahren

3 Jahren. Bis zum Jahr 2013 sollen für 35 % 

der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplät-

ze in einer Kindertageseinrichtung oder in 

der Kindertagespfl ege entstehen.

Seit dem Abschluss dieser Vereinbarung 

ist der U3-Ausbau im Kreis Warendorf kon-

tinuierlich vorangetrieben worden. Die 

folgende Übersicht verdeutlicht die Ent-

wicklung in den Jahren 2008 bis 2011/12 

im Zuständigkeitsbereich des Amtes für 

Kinder, Jugendliche und Familien:

An träg e Plätze Bewill igungs-
summ e

Antragsjahre 2008/2009
Kindertag eseinrichtun gen 47 424 6.062.485,02 €

- davon Neubau 28 325 5.561.258,30 €
- davon Aus- und Umbau 7 35 372.366,70 €
- davon Ausstattungsmaßn. 12 64 128.860,00 €

Tagespfleg eperso nen 36 74 25.942,00 €
Antragsjahr 2010

Kindertag eseinrichtun gen 28 417 3.839.041,00 €
- davon Neubau 15 295 2.964.827,00 €
- davon Aus- und Umbau 12 106 823.814,00 €
- davon Ausstattungsmaßn. 1 16 50.400,00 €

Tagespfleg eperso nen 16 19 9.077,00 €
Summ e 127 934 9.936.545,02 €

An träg e Plätze Bewill igungs-
summ e

Antragsjahre 2011/2012
Kindertag eseinrichtun gen 25 135 1.246.994,00 €

- davon Neubau 9 61 927.000,00 €
- davon Aus- und Umbau 7 45 251.994,00 €
- davon Ausstattungsmaßn. 9 29 68.000,00 €

Tagespfleg eperso nen 42 137 65.000,00 €
Summ e 67 272 1.311.994,00 €
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Durch das erste KiBiz-Änderungsgesetz 

sind die Mitwirkungsrechte der Eltern ge-

stärkt worden. 

§ 9 Abs. 6 KiBiz sieht jetzt vor, dass sich die 

Elternbeiräte der Tageseinrichtungen zu ei-

nem Jugendamtselternbeirat zusammen-

schließen, um ihre Interessen gegenüber 

den Trägern der Jugendhilfe zu vertreten.

Für das Kindergartenjahr 2011/2012 wurde 

daher erstmals ein Jugendamtselternbei-

rat gewählt. 70 Eltern sind der Einladung 

des Amtes für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien gefolgt und haben am 18. Oktober 

2011 im Kreishaus in Warendorf einen Ju-

gendamtselternbeirat gewählt. 

Der Jugendamtselternbeirat besteht nun-

mehr aus insgesamt 12 Vertreterinnen und 

Vertretern. Aus allen Kita-Beiräten der 10 

Städte und Gemeinden des Kreisjugend-

amtsbezirks ist eine Person Mitglied im 

Jugendamtselternbeirat. Auf Wunsch der 

Kita-Beiräte vertritt eine Person speziell 

die Belange behinderter Kinder. Eine Über-

sicht der gewählten Vertreterinnen und 

Vertreter ist als Anlage beigefügt.

5. Jugendamtselternbeirat
Zu den Aufgaben des Jugendamtseltern-

beirates gehört die Interessenvertretung 

der Eltern. Dabei geht es um Angelegen-

heiten, die über die einzelne Tagesein-

richtung hinaus gehen. Mögliche Themen 

sind zum Beispiel Betreuungsbedarfe und 

örtliche Bedarfsdeckung, Wünsche zum 

Angebot, Elternbeitrage oder auch fachli-

che Initiativen und Projekte. Dabei sollen 

die besonderen Interessen von Kindern 

mit Behinderung berücksichtigt werden. 

Zudem haben die einzelnen Jugendamts-

elternbeiräte einen Landeselternbeirat 

gewählt. Die verfahrensrechtlichen Rege-

lungen triff t der Jugendamtselternbeirat 

eigenständig in einer Geschäftsordnung.

Für die Zusammenarbeit mit dem Amt für 

Kinder, Jugendliche und Familien ist ge-

plant, dass ein Vertreter des Jugendamts-

elternbeirates an den Sitzungen der AG 78 

mit den Trägern der Tageseinrichtungen 

teilnimmt. Zudem soll der Jugendamtsel-

ternbeirat zu den Sitzungen des Ausschus-

ses für Kinder, Jugendliche und Familien 

eingeladen werden. Auf Wunsch nimmt 

das AKJF auch gerne an den Sitzungen des 

Jugendamtselternbeirates teil.
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1. Vertreter/-in1. Vertreter/-in

Stellvertreter/-inStellvertreter/-in

Ort Name Tageseinrichtung

Beelen Olga Unrau Friedrich-Fröbel 

Drensteinfurt Sabrina Schürmann St. Marien 

Ennigerloh Bianca Focke Drosselnest 

Everswinkel Andreas Stegemann St. Vitus 

Ostbevern Sigrun Loddenkötter St. Ambrosius 

Sassenberg Sandra Brinkmann Abenteuerland 

Sendenhorst Karina Benjilany Maria Montessori 

Telgte Angelika Klinge-Fischer Wiesenhaus 

Wadersloh Nadine Niggemann Flohzirkus 

Warendorf Nikola Nerkamp 
Markus Bußmann 

St. Katharina 
Kunterbunt 

für Kinder mit 
Behinderungen

Dirk Mertins Teresa 

Ort Name Tageseinrichtung

Beelen Stefanie Böhm Alexe-Hegemann 

Drensteinfurt Stefanie Horstkötter St. Pankratius 

Ennigerloh Dörte Sergel 
Juliane Knauber-Neumann 

St. Jakobus 
Caritas Kita im Ludgerushaus 

Everswinkel Dirk Folker St. Magnus 

Ostbevern Stephanie Lübbers Zauberburg 

Sassenberg Anja Michalatos-Kreimer St. Marien 

Sendenhorst Alexandra Hartmann 
Steffi Spiering 

St. Marien 
St. Ludgerus 

Telgte Nicole Bäumer Sternenzelt 

Wadersloh Elena Justus St. Nikolaus 

Warendorf Michael Beeck 
Daniela Sachweh 

AWO
Kunterbunt 
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Die in der Kindertagespfl ege tätigen Per-

sonen müssen über vertiefte Kenntnisse 

der Kindertagespfl ege verfügen.

In enger Kooperation mit dem Amt für Kin-

der, Jugendliche und Familien des Kreises 

Warendorf führt das Haus der Familie seit 

vielen Jahren die Qualifi zierung der Tages-

pfl egepersonen durch.

Der Inhalt und der Umfang der Qualifi zie-

rung werden seit 2005 stetig an die gesetz-

lichen Änderungen und den damit verbun-

denen gestiegenen Anforderungen an die 

Kindertagespfl egepersonen angepasst.

Seit 2009/2010 werden Kindertagespfl e-

gepersonen gemäß des DJI-Curriculums 

mit einem fachlich anerkannten Mindest-

standard von 160 U-Stunden qualifi ziert, 

thematisch aufgeteilt in: 

• Vorbereitungsseminar (16 U-Std.)• Vorbereitungsseminar (16 U-Std.)

• Grundlagenseminar (64 U-Std.)• Grundlagenseminar (64 U-Std.)

• Vertiefungsseminar (80 U-Std.)• Vertiefungsseminar (80 U-Std.)

• Praktikum über 60 Stunden• Praktikum über 60 Stunden

• Kurs Erste Hilfe im Säuglings- und • Kurs Erste Hilfe im Säuglings- und 

 Kindesalter Kindesalter

Wesentliche Themen  sind:

• Gesetzliche Grundlagen des SGB 

 VIII und des Kinderbildungsgeset-

 zes

• Steuern und Sozialabgaben

• Kinderschutz - Kindeswohlgefähr-

 dung

• Betreuungsvereinbarung, Abspra-

 chen

• Haftpfl icht, Unfallversicherung

6. Qualifi zierung von Kindertagespfl egepersonen
• Zusammenarbeit mit den Familien-

 zentren

• Selbsteinschätzung, Refl ektion 

 über das eigene Erziehungsverhal-

 ten

• kindliche Entwicklung

• Eingewöhnungszeit – Bindungs-

 verhalten

• Erziehungsstile und –ziele

• Kommunikation mit den Eltern 

• Ernährung

• Zeitmanagement

• Bildungsauftrag und -dokumenta-

 tion 

• Erziehungspartnerschaft mit den 

 Familien der Tageskinder

• Erstellung eines pädagogischen 

 Konzepts

Ein Praktikum über 60 Stunden bei einer 

zertifi zierten Kindertagespfl egeperson 

oder in einer Kindertageseinrichtung ist 

für Personen ohne Berufserfahrung im pä-

dagogischen Bereich verpfl ichtend.

Das Vertiefungsseminar sollte berufsbe-

gleitend absolviert werden. 

Personen mit einer pädagogischen Aus-

bildung können die Qualifi zierung verkür-

zen. 

Zertifi kat des Bundesverbandes für Kin-Zertifi kat des Bundesverbandes für Kin-

dertagespfl ege e.V.dertagespfl ege e.V.

Nach regelmäßiger Teilnahme an den 

Seminaren und einer Abschlussprüfung 

(Facharbeit und Kolloquium) erlangt die 

Tagespfl egeperson das Zertifi kat vom 
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Bundesverband für Kinderbetreuung in 

Tagespfl ege e.V. 

 

Im Jahr 2010 erhielten 15 Kindertagespfl e-

gepersonen das Zertifi kat.

Am 28. November 2011 haben weitere 28 

Kindertagespfl egepersonen das Zertifi kat 

im Rahmen einer Feierstunde im Haus der 

Familie überreicht bekommen. 

Aktuell werden 32 Teilnehmerinnen für die 

Zertifi zierung qualifi ziert.  Die Seminare 

enden im Mai 2012 bzw. im Juni 2012. 

Übernahme der Qualifi zierungskos-Übernahme der Qualifi zierungskos-
ten ten 

Die Kosten der Qualifi zierung werden vom 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

mit einem Anteil von 70% der erstattungs-

fähigen Kosten übernommen. Der verblei-

bende Anteil kann auf Wunsch durch das 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

vorfi nanziert werden.

Die Kindertagespfl egepersonen 

verpfl ichten sich, nach Abschluss 

der Qualifi zierung für einen Zeit-

raum von drei Jahren eine ent-

sprechende Anzahl von Kinderta-

gespfl egeplätzen bereit zu stellen, 

wobei der Umfang der Kinder-

tagespfl ege durchschnittlich 25 

Stunden pro Woche und Kind 

beträgt. Sofern die räumlichen 

Verhältnisse es zulassen, müssen 

mindestens zwei Plätze zur Ver-

fügung gestellt werden. Abwei-

chende Regelungen hiervon sind 

möglich.

Regelmäßige FortbildungRegelmäßige Fortbildung

Die Bereitschaft zur regelmäßigen Weiter-

bildung mit mindestens zwei Fortbildun-

gen in einem Umfang von ca. 15 Stunden 

im Jahr ist Voraussetzung für die Verlän-

gerung der Pfl egeerlaubnis. Der Nachweis 

über die Teilnahme an den Fortbildungen 

sowie der Nachweis über die Auff rischung 

des Erste Hilfe Kurses liegt in der Verant-

wortung der Kindertagespfl egeperson. 
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Lokale NetzwerkeLokale Netzwerke

Familien mit Kindern vor Ort optimal zu er-

reichen und sie da zu unterstützen, wo sie 

es wünschen oder brauchen, ist Ziel der lo-

kalen Netzwerke frühe Hilfen und Schutz. 

Die lokalen Netzwerke sind professions-

übergreifend und führen die Fachkräfte der 

verschiedenen Arbeitsbereiche rund um 

Kinder, Jugendliche und Familien zusam-

men. Angesprochen und zur Beteiligung 

eingeladen sind dabei nicht nur Hebam-

men oder Kinderärzte, sondern tatsächlich 

alle relevanten Berufe aus den Bereichen 

Jugendhilfe, Schule, Gesundheitswesen 

und Verwaltung.

Aufbauend auf bereits bestehenden 

runden Tischen oder Projekten mit den 

Schwerpunkten Familien und Kinder und 

eng abgestimmt mit der Kommune und 

den Familienzentren wurden die lokalen 

Netzwerke aufgebaut und sind in allen 

Städten und Gemeinden des Kreises Wa-

rendorf aktiv. Welche Schwerpunkte dabei 

gesetzt werden, entscheiden die Akteure 

vor Ort. Aufbau und Pfl ege des Netzwer-

kes liegen zunächst in gemeinsamer Ver-

7. Frühe Hilfen und Schutz für Kinder und Familien
antwortung des Amtes für Kinder, Jugend-

liche und Familien des Kreises Warendorf 

und der Kommune. 

Der eigentliche Erfolg der lokalen Netz-

werke liegt in der engagierten Beteiligung 

aller Netzwerkteilnehmer. Grundsätzlich 

gilt: Die Unterstützung der Familien bei der 

Bewältigung ihres Alltags und der Schutz 

der Kinder und Jugendlichen vor Gefah-

ren und Beeinträchtigungen sind eine ge-

meinsame und professionsübergreifende 

Aufgabe aller Akteure aus Jugendhilfe, 

Schule und Gesundheitswesen.

Die Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule und 

Gesundheitswesen sind als die eigentli-

chen Experten vor Ort besonders nah an 

den Familien. Gemeinsam diskutieren sie 

aktuelle Bedarfe, analysieren die Ange-

botsstruktur vor Ort und treiben dabei die 

Vernetzung und Abstimmung untereinan-

der voran. Fachfragen werden dabei in ei-

genen Arbeitsgruppen erörtert, neue Pro-

jektideen konkretisiert und umgesetzt.

Parallel zur Netzwerkarbeit werden weitere 

professionsspezifi sche Gremien und Struk-

turen einbezogen (Qualitätszirkel Kinder-

ärzte, Praxisnetz Warendorfer Ärzte, Praxis-

netz Südmünsterland, Praxisnetz Beckum / 

Ennigerloh / Oelde, Hebammen, etc.) 

Die Aktivitäten sind mit dem Gesundheits-

amt abgestimmt und werden von den ent-

sprechenden Diensten auch in den kom-

munalen Netzwerktreff en und AGs eng 

begleitet und unterstützt.
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Familien unterstützenFamilien unterstützen

Das lokale Netzwerk richtet sich an Fami-

lien:

• Frühe Förderung von Kindern

• Verbesserung (rechtzeitiger) prä-

 ventiver Angebote

• Ausbau und Entwicklung nieder-

 schwelliger Beratungs- und Hilfsan-

 gebote

• Verbesserung der Erreichung der 

 betroff enen Familien vor Ort

• Schnelle und umfassende Hilfe in 

 Überlastungssituationen

• Frühe Erkennung und Abhilfe bei 

 Problemlagen.

• Frühe Erkennung und Reaktion auf 

 Gefährdungsfaktoren.

• Umfassende Wahrnehmung des 

 Schutzauftrages

Fachkräfte vernetzenFachkräfte vernetzen

Das lokale Netzwerk dient den Fachkräf-

ten: 

• Kenntnis über Aufgaben, Ziele, Me-

 thoden, Konzepte, Abläufe und 

 Strukturen sowie Leitbilder und 

 Kulturen weiterer Einrichtungen 

 und Träger im Ort

• Fachliche Anregungen und Fortbil-

 dungen

• Aufbau einer Netzwerkstruktur für 

 anonyme Fallberatung und kollegi-

 alen Austausch

• Verbesserung der eigenen Erreich-

 barkeit / Bekanntheit 

• Austausch über Risikofaktoren und 

 Gefährdungsindikatoren

• Kenntnis der Meldewege

• Vereinbarung zu Schwellenwerten 

 und Reaktionsketten bei Kindes-

 wohlgefährdungen 

SchutzauftragSchutzauftrag

Familien sind durch gesellschaftliche Rah-

menbedingungen und persönliche Um-

stände mitunter Risiken unterworfen, die 

sich zu Gefährdungslagen entwickeln und 

in konkrete Probleme münden können. 

Risiken und Gefährdungslagen entstehen 

meist nicht von heute auf morgen, in der 

Regel kündigen sie sich durch Signale an. 

Oftmals sind diese nicht auf den ersten 

Blick erkennbar. Wird das Signal nicht er-

kannt und dem Hilfebedarf nicht rasch 

und qualifi ziert begegnet, droht eine Ver-

festigung der Problemlage. Schnelle und 

umfassende Hilfe gerade auch in Überlas-

tungssituationen vorzuhalten ist deshalb 

ein wichtiges Ziel der lokalen Netzwerke. 

Ein verbindliches und transparentes Mit-

einander der verschiedenen Professionen 

verbessert frühe Hilfen und Schutz für 

Kinder, Jugendliche und Familien und er-

laubt eine umfassende Wahrnehmung des 

Schutzauftrages.

Handbuch „Frühe Hilfen und Schutz“Handbuch „Frühe Hilfen und Schutz“

Mit dem Handbuch „Frühe Hilfen und 

Schutz für Kinder und Familien“ bieten die 

Jugendämter des Kreises Warendorf den 

Einrichtungen, Trägern und weiteren Ak-

teuren der Kinder- und Jugendhilfe, des 
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Gesundheitswesens und den Schulen eine 

alltagstaugliche und informative Handrei-

chung rund um den Kinderschutz.  In acht 

Kapiteln werden wichtige Informationen, 

Aufgaben und Ziele rund um frühe Hilfen 

und Kinderschutz behandelt und die Ab-

läufe transparent dargestellt. Dabei wird 

auf spezifi sche Eigenheiten der verschie-

denen Professionen in jeweils einem eige-

nen Kapitel eingegangen. 

Verfahrensschritte werden erläutert, Doku-

mentations-, Melde-, und Risikoeinschätz-

bögen als Instrumente bereitgestellt und 

grundlegende rechtliche Fragen darge-

stellt. Das Handbuch „Frühe Hilfen und 

Schutz für Kinder und Familien im Kreis 

Warendorf“ steht den Fachkräften seit 

Herbst 2010 zur Verfügung und optimiert 

den aktiven Kinderschutz.

Bilanz 2011Bilanz 2011

Festzuhalten ist, dass der Netzwerkaufbau 

eine breite Unterstützung durch die ange-

sprochenen Berufsgruppen fi ndet. Gleich-

wohl ist dies insbesondere bei kreisweit 

agierenden Diensten/Trägern mit z.T. ho-

hem zeitlichen Aufwand verbunden. 

Einen erheblichen Beitrag zum Ausbau 

der Netzwerke leisten die Städte und Ge-

meinden. Ihre Unterstützung der Vernet-

zungsidee und der damit verbundenen 

Aktivitäten ist ein maßgeblicher Faktor für 

das Gelingen. Trotz der Mehrbelastung al-

ler Akteure wird von Seiten der Fachkräfte 

aller Berufsgruppen nicht nur eine Beibe-

haltung, sondern eine weitere Verstärkung 

der Vernetzungsaktivitäten gewünscht. 

Hier liegt es in der Verantwortung des AKJF 

gleichzeitig den gewünschten Ausbau 

voranzutreiben ohne, eine Überforderung 

und Abnutzung zu riskieren. 

Die von den Fachkräften in den lokalen 

Netzwerken angemerkten Bedarfe liegen 

vorwiegend in den Bereichen Ausbau der 

Beziehungs- und Erziehungskompetenzen 

der Eltern, Verbesserung der Erreichung 

der Angebote, Verbesserung der Erreich-

barkeit der Fachkräfte, Transparenz der 

Angebotsstruktur, Optimierung von Über-

gangsmanagement, Ausbau früher Hilfen 

durch das AKJF. 

Thematisch stehen vor allen die Bereiche 

Kinderschutz, Bewertung von Risikola-

gen, Datenschutz, Abstimmung von Vor-

gehensweisen und Verfahrenswegen und 

interprofessionelle Abstimmung im Vor-

dergrund. 

Im Jahr 2011 wurden 22 Netzwerktreff en 

durchgeführt. Arbeitsgruppen mit den 

Themen „Jugend“, „Familienpaten“, „unter 

Dreijährige“ oder „Kinderschutz“ sind ak-

tiv. Mit den „Café-Kinderwagen-Projekten“ 

in Ennigerloh und Telgte sind aus den lo-

kalen Netzwerken Angebote entstanden, 

die die Familien erreichen und sich guter 

Besucherzahlen erfreuen.
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Das Café Kinderwagen in Ennigerloh

Café Kinderwagen und WiegestübchenCafé Kinderwagen und Wiegestübchen 

Eine Hebamme und meist auch eine pä-

dagogische Kraft stehen interessierten 

Eltern für Fragen rund um kindliche Be-

dürfnisse einmal in der Woche zwanglos 

bei Tee oder Kaff ee zur Verfügung, und die 

Kleinen können selbstverständlich mitge-

bracht werden. Nach diesem Konzept ar-

beiten bereits Elterncafés in Sendenhorst, 

Albersloh und Drensteinfurt ebenso wie in 

Ennigerloh, Telgte und Wadersloh. Bis zum 

Sommer 2012 sollen in allen Städten und 

Gemeinden gut erreichbare Elterncafés mit 

Hebammen eingerichtet sein. So können 

Eltern wichtige Fragen in den spannenden 

ersten Lebensjahren der Kinder in zwang-

loser Atmosphäre stellen und sich mit an-

deren Eltern austauschen. Die Elterncafés 

werden im Ort jeweils von einer gemein-

samen Arbeitsgruppe aller Fachkräfte im 

U3 Bereich begleitet sein. Enger Partner 

bei der Durchführung der Elterncafés sind 

dabei die Familienzentren.

Bundeskinderschutzgesetz Bundeskinderschutzgesetz 

Zum 1. Januar 2012 ist das Bundeskinder-

schutzgesetz in Kraft getreten. Es richtet 

sich an alle Berufsgruppen, die mit Kindern 

und Jugendlichen arbeiten. Bisher schon 

vorhandene fachliche und rechtliche Mög-

lichkeiten wurden dabei präzisiert, ergänzt 

und verbindlicher gestaltet – das Thema 

Kinderschutz damit deutlicher als bisher 

als Querschnittsaufgabe festgeschrieben. 

Die Entwicklungen durch das Bundeskin-

derschutzgesetz werden in die Arbeit der 

Fachkräfte auch in den lokalen Netzwer-

ken einfl ießen und frühe Hilfen und Kin-

derschutz weiter verbessern.
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Im  Einzugsbereich des Amtes für Kinder, 

Jugendliche und Familien des Kreises Wa-

rendorf haben sich mittlerweile 26 Off ene 

Ganztagsschulen mit circa 1000 Kindern 

etabliert. 

Die  mit der Einrichtung der OGS verbun-

denen Zielvorstellungen sind u.a. die Ver-

besserung der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, die Stärkung der Familienerzie-

hung, die Verbesserung von Bildungsqua-

lität, sowie die Herstellung der Chancen-

gleichheit von Kindern in schwierigen und 

benachteiligten Lebenslagen.

Um  diese Zielvorstellungen im Einzugs-

bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche 

und Familien realisieren zu können, ist be-

reits 2006 ein Kooperationskonzept von 

Off ener Ganztagsschule und Jugendhilfe 

(OGS-Konzept) entwickelt worden. Dieses 

wurde in Federführung des Amtes für Kin-

der, Jugendliche und Familien zusammen 

mit freien Trägern der Jugendhilfe und 

Schulen erarbeitet. 

Das OGS-Konzept zielt u. a. darauf ab, eine 

ganzheitliche  Förderung von Kindern mit 

Unterstützungsbedarfen im Sozial- und 

Lernverhalten im Rahmen des Angebotes 

im off enen Ganztag zu gewährleisten. 

Ebenso  soll die Erziehungskompetenz 

der Eltern verbessert werden. Betroff ene 

Kinder sollen bereits zu einem frühen Zeit-

punkt der Bedarfs- und Konfl iktentwick-

lung durch eine kooperative Zusammen-

führung von fachlichen Kompetenzen aus 

8. Weiterentwicklung des Kooperationskonzepts von Offener 
    Ganztagsschule und Jugendhilfe (OGS-Konzept) um „Förder-
      plätze Plus“  

den Bereichen Jugendhilfe und Schule er-

reicht werden. 

Das  OGS-Konzept wurde unter Beteiligung 

von Schulleitungen, OGS-Trägern und Mit-

arbeitern des Allgemeinen Sozialen Diens-

tes in den Jahren 2009-2010 evaluiert. Die 

Evaluationsergebnisse zeigen, dass bereits 

jetzt gute Arbeitsergebnisse erzielt wer-

den. Die Evaluation hat auch gezeigt, dass 

das Konzept in der Praxis weiter fortzu-

schreiben und die Angebotsstruktur durch 

intensivere Fördermöglichkeiten einzelner 

Kinder und deren Eltern zu erweitern ist.

Eine  Arbeitsgruppe, die aus dem Evaluati-

onsprozess entstanden ist, hat die konzep-

tionelle Weiterentwicklung des OGS-Kon-

zepts inhaltlich erarbeitet.

Mit  der Einrichtung von „Förderplätzen 

Plus“ soll eine Erweiterung der Angebots-

struktur erfolgen. Die Bedarfslage ein-

zelner Kinder ist so ausgeprägt, dass die 

bisherigen Fördermaßnahmen und An-

gebote des OGS-Konzeptes nicht ausrei-

chend sind. Den weiterreichenden Bedarf 

sollen die „Förderplätze Plus“ decken. 

Hierfür  sind jedoch in der OGS andere 

Voraussetzungen erforderlich, als die, die 

in dem bisherigen Förderprogramm fest-

gelegt sind.

In  folgenden Bereichen werden in diesem 

Konzept weiterreichende Standards be-

schrieben:

Rahmenbedingungen (Raumangebot/ 

besondere Lernorte, Qualifi kation der 

•
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Fachkräfte, Fördervolumen, Vernet-

zung der Angebote)

Inhaltliche pädagogisch, konzeptionel-

le Überlegungen (u.a. intensive Eltern-

arbeit) 

Ein  wichtiges Leitmotiv im Kontext der 

Konzeptentwicklung für „Förderplätze 

Plus“ ist die Handlungsmaxime, Kinder 

nach Möglichkeit in ihrem vertrauten Sys-

tem zu belassen. Die bekannten Strukturen 

bieten den Kindern Sicherheit. Die Förder-

möglichkeiten werden so begünstigt, dem 

Inklusionsgedanken wird damit Rechnung 

getragen. Kinder mit Förderbedarf können 

in Ihrem gewohnten Umfeld der OGS ver-

bleiben, anstatt ein externes Hilfeangebot 

z.B. in einer Tagesgruppe, wahrzunehmen.

Die  „Förderplätze Plus“ als weiterreichen-

de Maßnahme in der OGS zu realisieren, 

verspricht darüber hinaus Synergieef-

fekte, die es auszunutzen gilt. Durch das 

Kooperationskonzept hat sich ein enger 

Austausch zwischen Schule, Ganztag und 

örtlichem Jugendhilfeträger entwickelt. 

Im Rahmen der Hilfeplanung kann diese 

enge Abstimmung zur eff ektiven Hilfeleis-

tung genutzt werden. Reibungsverluste 

können so vermieden werden. Elternarbeit 

als ein wichtiges Element der Hilfe kann so 

besser abgestimmt werden und gestaltet 

sich in einem den Eltern vertrauten Um-

feld leichter.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreises Wa-

rendorf hat die Erweiterung des OGS-Kon-

zeptes um das Angebot der „Förderplätze 

Plus“ in seiner Sitzung am 18.07.2011 ein-

stimmig verabschiedet.

•

Inzwischen werden 18 Kinder über „För-

derplätze Plus“ gefördert. Weiterhin beste-

hen für 126 Kinder Regelförderplätze. Da-

rüber hinaus werden ca. 80 bis 100 Kinder 

im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit 

gefördert (Stand Dezember 2011).
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Rückführungs- und Koopera-Rückführungs- und Koopera-
tionskonzept des Amtes für Kinder, tionskonzept des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien mit dem Jugendliche und Familien mit dem 
Caritasverband im Kreisdekanat Wa-Caritasverband im Kreisdekanat Wa-
rendorf e. V. rendorf e. V. 

Gemeinsam mit dem Caritasverband im 

Kreisdekanat Warendorf e. V. wurde im 

Jahr 2010 ein Rückführungs- und Ko-

operationskonzept entwickelt. Die ersten 

Schritte zur Umsetzung wurden im Jahr 

2011 vorgenommen.

Ziel des Rückführungs- und Kooperati-

onskonzepts ist es, zeitlich begrenzte sta-

tionäre Unterbringungen von Kinder und 

Jugendlichen durchzuführen. 

Durch intensive Familienarbeit soll eine 

Verbesserung der Erziehungsbedingun-

gen in den Herkunftsfamilien erreicht wer-

den, um dadurch eine Rückkehr in die Her-

kunftsfamilie zu ermöglichen. 

Ausgangspunkt der Überlegungen war 

eine Analyse der bisherigen Fallverläu-

fe im Rahmen des IKOS-Vergleichsringes 

(Vergleichsring von 15 Kreisjugendäm-

ter in Nordrhein-Westfalen). Im Rahmen 

der Auswertung wurde deutlich, dass die 

stationären Jugendhilfemaßnahmen des 

Amtes für Kinder, Jugendliche und Famili-

en länger andauern als in vergleichbaren 

Jugendämtern. Weiterhin ist zu erkennen, 

dass das Aufnahmealter bei stationären 

Heimmaßnahmen nach § 34 SGB VIII re-

lativ hoch ist. Dadurch bedingt dauerten 

Heimunterbringungen vielfach bis zur Ver-

selbstständigung des Kindes bzw. des jun-

gen Heranwachsenden an.

9. Familien stärken - Elternverantwortung fördern
Ausgehend von diesen Überlegungen 

wurde ein Konzept entwickelt, das vor al-

lem darauf basiert, eine regionale Veran-

kerung der Angebote im Kreis Warendorf 

zu erzielen. Als Kooperationspartner wur-

de der Caritasverband im Kreisdekanat 

Warendorf e. V., mit der Einrichtung Er-

ziehungshilfe St. Klara, gefunden. 

Die stationäre Unterbringung der Kinder 

und Jugendlichen und die Rückführung in 

die Herkunftsfamilie wird nicht nur als ein 

singuläres Ereignis verstanden, sondern 

soll als grundlegender konzeptioneller 

Baustein in der örtlichen Jugendhilfe und 

damit auch in der Arbeit des Amtes für Kin-

der, Jugendliche und Familien implemen-

tiert werden.

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und 

Familien stimmte am 13.09.2010 dem Ko-

operationskonzept mit der Erziehungshil-

fe St. Klara in Beckum zu. 

Dieses Kooperationskonzept sieht vor, dass 

die Erziehungshilfe St. Klara zum Ende der 

Ausbauphasen insgesamt 30 Plätze für das 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

zur Verfügung stellt. Neben der Einrich-

tung der stationären Wohnheimplätze ist 

eine enge fachliche Abstimmung der Ar-

beit erforderlich, um die Ziele des Rück-

führungskonzepts umsetzen zu können. 

Die Erziehungshilfe St. Klara begann im 

vergangenen Jahr mit der Errichtung ei-

ner Jugendwohngruppe in Ostbevern, die 

vornehmlich durch das Amt für Kinder, Ju-

gendliche und Familien belegt wurde. Die 

Gruppe ist gezielt für das Rückführungs-
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konzept eingerichtet worden. Die weitere 

Errichtung von neun Plätzen in Ennigerloh 

im Januar 2012 und eine Anpassung der 

Plätze in der Stammeinrichtung in Beckum 

führen im Laufe des Jahres 2012 dazu, dass 

hinsichtlich des Platzkontingents das Kon-

zept umgesetzt werden kann. 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die fach-

liche Abstimmung und Ausgestaltung des 

Kooperationskonzeptes. Hierzu diente ein 

gemeinsamer Fachtag im März 2011, der 

zum Ziel hatte, den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes und der Erziehungshilfe St. Klara 

die Grundlagen des Kooperationskonzepts 

zu vermitteln. 

Auf dem Fachtag wurde dann gemeinsam 

mit den Mitarbeitern, die Formen der Zu-

sammenarbeit weiterentwickelt und Ideen 

zur weiteren fachlichen Ausgestaltung er-

arbeitet. 

Für das Jahr 2012 ist ein weiterer Fachtag 

vorgesehen, in dem das Thema Aufnah-

memangement  erörtert werden soll.

Ein wichtiges Element des Kooperations-

konzepts ist der regelmäßige fachliche 

und konzeptionelle Austausch, der leiten-

den Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes und der Einrichtung St. Klara. 

Das Jahr 2011 war dadurch geprägt, ausge-

hend von den ersten Erfahrungen, die Ver-

fahrensweisen weiter abzustimmen, Kom-

munikationsstrukturen auszubauen und 

fachliche Fragestellungen zu erörtern. 

Das Konzept der Rückführung von Kindern 

in die Herkunftsfamilien soll nicht nur mit 

der Erziehungshilfe St. Klara umgesetzt 

werden. Die Fachkräfte im Allgemeinen 

Sozialen Dienst analysieren im Rahmen 

der Bedarfsabklärung und Hilfeplanung 

die Situation der Familien und stellen fest, 

welche Verbesserungen der Bedingungen 

in der Herkunftsfamilie oder beim Kind 

oder Jugendlichen selbst angezeigt sind, 

um die Rückkehr in die Familie zu ermög-

lichen. 

Erfolgt eine Zusammenarbeit mit der Er-

ziehungshilfe St. Klara, werden bereits vor 

Beginn der stationären Maßnahme in zwei 

Gesprächen die Ziele festgelegt. 

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien arbeitet in den einzelnen Fällen im 

Rahmen der Familienberatung auch mit 

den ambulanten Anbietern der Jugendhil-

fe im Kreis Warendorf zusammen und stellt 

somit die Trägervielfalt weiterhin sicher. 

Bereits in Familien tätige Hilfsangebote 

werden in die Hilfeplaung und das Rück-

führungskonzept eingebunden.

Im Jahr 2012 werden die ersten Schritte 

des Umsetzungskonzepts weiter ausge-

baut, wobei in den ersten Fällen die Rück-

führung in die Herkunftsfamilien geplant 

ist. 

Bei der Weiterentwicklung und Umsetzung 

des Kooperationskonzepts soll das Amt für 

Kinder, Jugendliche und Familien und die 

Erziehungshilfe St. Klara durch ein exter-

nes wissenschaftliches Institut begleitet 

und der Prozess evaluiert werden. Hierzu 

fi nden derzeit Abstimmungsgespräche 

statt.
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Im Jahr 2011 wurde ein Qualitätsentwick-

lungsbericht verabschiedet, der die Grund-

lagen der Arbeit der Erziehungsberatungs-

stellen, die strukturellen Voraussetzungen 

und die Prozessschritte der Zusammenar-

beit zwischen den Erziehungsberatungs-

stellen und den Jugendämtern im Kreis 

Warendorf neu bestimmt. Dieses Konzept 

wurde vom Jugendhilfeausschuss entspre-

chend beschlossen. 

Ausgangslage: Ausgangslage: 

Erziehungsberatung stellt ein eigenständi-

ges Leistungsangebot der Jugendhilfe dar. 

Grundlage hierfür bildet § 28 SGB VIII. 

Erziehungsberatungsstellen sollen Kinder, 

Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und 

andere Erziehungsberechtigte bei der Klä-

rung und Bewältigung individueller und 

familienbezogener Probleme und der zu 

Grunde liegenden Faktoren bei der Lösung 

von Erziehungsfragen sowie bei Trennung 

und Scheidung unterstützen. Dabei sollen 

Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen 

zusammenwirken, die mit unterschied-

lichen methodischen Ansätzen vertraut 

sind (§ 28 SGB VIII). 

Die Erziehungsberatungsstellen sollen 

damit die Familie bei der Erfüllung ihres 

Erziehungsauftrages unterstützen. In § 

36 a SGB VIII wird formuliert, dass die nie-

derschwellige Inanspruchnahme von Er-

ziehungsberatung durch Familien ohne 

formales Prüfungs- und Bewilligungsver-

fahren erfolgen soll. 

Ein einfacher Zugang zur Erziehungsbera-

10. Qualitätsdialog Erziehungsberatungsstellen  und Jugendäm-
      ter im Kreis Warendorf

tung ohne die Zugangsschwelle eines An-

tragsverfahrens auf Hilfe zur Erziehung soll 

gewährleistet werden. Hier liegt die Fallver-

antwortung auch bei den Erziehungsbera-

tungsstellen. Werden ergänzend zu der Er-

ziehungsberatungsstelle andere Hilfen zur 

Erziehung erforderlich, ist ein Wechsel der 

Verantwortung des örtlichen Trägers der 

Jugendhilfe gegeben. 

Qualitätsentwicklung:Qualitätsentwicklung:

Die Erziehungsberatungsstellen im Kreis 

Warendorf (Ahlen, Beckum, Warendorf ) 

bilden mit Blick auf die Angebotsentwick-

lung eine wichtige Struktur zur Sicherung 

dieser Leistungen der Jugendhilfe.

Eine nachhaltige und wirkungsvolle Leis-

tungserbringung geht einher mit einer 

Vernetzung dieser Leistungen im System 

der Jugendhilfe und eine hierzu vereinbar-

te Kooperation der öff entlichen und freien 

Träger der Jugendhilfe.

In diesem Kontext haben die Jugendämter 

im Kreis Warendorf gemeinsam mit den 

Erziehungsberatungsstellen im Jahr 2010 

einen gemeinsamen Qualitätsentwick-

lungsprozess begonnen. Ziel war es, auf 

der Basis der beschriebenen Prozesse im 

Qualitätsbericht die fallbezogene Zusam-

menarbeit im Rahmen der Hilfeplanung 

neu zu gestalten.

Erziehungsberatung versteht sich als ein-

zelfallbezogene, pädagogisch- psycho-

logische Beratung, die Prozessdiagnostik 

und therapeutische Hilfen für Erziehungs-

berechtigte und junge Menschen anbie-
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tet. Die Anlässe für Erziehungsberatung 

reichen von Erziehungsfragen und Erzie-

hungsschwierigkeiten von Eltern bzw. 

anderen Erziehungsberechtigten bis hin 

zu Lernschwierigkeiten, Verhaltensauff äl-

ligkeiten und Entwicklungsdefi ziten oder 

Störungen sowie den damit zusammen-

hängenden psychosomatischen und psy-

chischen Beschwerden bzw. Belastungen 

eines Kindes oder Jugendlichen. Die Erzie-

hungsberatungsstellen werden von den 

Familien und Kindern und Jugendlichen in 

den meisten Fällen direkt und aus eigenem 

Antrieb heraus aufgesucht. Oft geschieht 

diese Anregung durch bereits beraten-

de Kindergärten, den Schulen oder dem 

Allgemeinen Sozialen Dienst. Der nieder-

schwellige Zugang erhöht die Akzeptanz 

bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis, dass 

ebenso im Rahmen eines förmlichen An-

tragsverfahrens über den Allgemeinen 

Sozialen Dienst Erziehungsberatung als 

Hilfe zur Erziehung das adäquate Ange-

bot ist. Hieraus ergeben sich verschiedene 

Schnittstellen der Zusammenarbeit zwi-

schen dem Allgemeinen Sozialen Dienst 

und den Erziehungsberatungsstellen im 

Kreis Warendorf.

Im Rahmen des Qualitätsdialoges wurden 

die Prozesse gemeinsam beschrieben. Aus 

der Auftrags-, Bedarfs- und Perspektivklä-

rung durch die Jugendämter bzw. durch 

die Erziehungsberatungsstellen ergibt 

sich die Kooperation mit den jeweiligen 

anderen Beteiligten. Die Verfahrensschrit-

te wurden im Rahmen einer gemeinsamen 

fachlichen Diskussion beschrieben und 

Dokumentationsverfahren abgestimmt.

Mit den neuen Verfahrensweisen wurde 

im Herbst 2011 begonnen. Im Jahr 2012 

soll im Rahmen des Qualitätsdialoges die 

neue Form der Zusammenarbeit durch ein 

gemeinsam abgestimmtes Evaluations-

verfahren überprüft und ggf. weiterentwi-

ckelt werden.

Mit dem Qualitätsentwicklungsprozess, 

der gemeinsam von allen Jugendämter im 

Kreis Warendorf mit den drei Beratungs-

stellen begonnen wurde, soll dieses Auf-

gabenfeld der Jugendhilfe kontinuierlich 

weiterentwickelt werden. Ziel ist es, An-

gebote, Methoden und Verfahren sowie 

die hiermit in Verbindung stehenden Ko-

operationen fortlaufend abzustimmen. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die berechtigten 

Interessen der Familien, Kinder und Ju-

gendlichen im Kreis Warendorf.
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Kevin aus Bremen und andere misshandel-

te und vernachlässigte Kinder haben den 

Gesetzgeber veranlasst, zum 06.07.2011 

das Vormundschaftsrecht im Bürgerlichen 

Gesetzbuch zu reformieren, Änderungen 

auch im SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz  sind die Folge.

Im Vordergrund der Neuregelungen ste-

hen

die Begrenzung der zu betreuenden 

Kinder und Jugendlichen auf max. 50 

je Vormund/Pfl eger,

der persönliche Kontakt des Vormun-

des zu „seinem Mündel“ – und zwar 

einmal monatlicheinmal monatlich - in seinerseiner gewohn-

ten Umgebung, die persönliche Förde-

rung der Pfl ege und Erziehung zu ge-

währleisten.

Im Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien des Kreises Warendorf werden Vor-

mundschaften/Pfl egschaften in einem 

Sachgebiet mit der Beistandschaftsfüh-

rung/Beratung in Unterhaltsfragen und 

Beurkundungstätigkeit geführt. Drei Sozi-

alarbeiter und eine Verwaltungsfachkraft 

führen - neben der Tätigkeit als Beistand 

und Urkundsbeamter  - insgesamt ca. 100 

Vormundschaften/Pfl egschaften.

Vor dem Hintergrund der schon länger 

geplanten  gesetzlichen Neuregelung 

und den allgemeinen Entwicklungen im 

Vormundschaftswesen hat der Kreis Wa-

rendorf schon in 2005 damit begonnen, 

alternative Ressourcen zur Führung von 

Vormundschaften und Pfl egschaften zu 

suchen. 

•

•

11. Reform des Vormundschaftsrechts - Rechte und Schutz von 
      Kindern gestärkt

Nach dem sog. Vier – Säulen -  Modell:Vier – Säulen -  Modell:

ehrenamtliche Vormundschaft/Pfl eg-

schaft

Vereinsvormund/Pfl eger

Berufsvormund/Pfl eger

Amtsvormund/Pfl eger

hat das AKJF erfolgreich um Personen ge-

worben, die bereit sind, eine Vormund-

schaft im Ehrenamt zu führen. Des Weiteren 

konnten zwei Träger gefunden werden, die 

zukünftig als Vereinsvormund kreisweit tä-

tig werden wollen. In Zusammenarbeit mit 

den Amtsgerichten ist es gelungen Fach-

kräfte zu gewinnen, die in freiberufl icher 

Tätigkeit Vormundschaften führen.

Aus Sicht des Gesetzgebers ist die ehren-

amtliche Vormundschaftsführung vorran-

gig vor allen anderen Formen. Deshalb hat 

der Kreis Warendorf in den letzten Jahren 

erfolgreich dort seinen Schwerpunkt  ge-

legt und einen Pool von ehrenamtlichen 

Vormündern geworben und gepfl egt. Da-

bei wird das AKJF von der Akademie Eh-

renamt im Kreis Warendorf unterstützt.

 

•

•

•

•
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Beratung in Unterhaltsfragen/ Bei-Beratung in Unterhaltsfragen/ Bei-
standschaft:standschaft:

In 2011, wie auch schon in den letzten Jah-

ren, liegt der Schwerpunkt in diesem Ar-

beitsbereich des Sachgebiets auf der Bera-

tungstätigkeit. Nur wenn ein gerichtliches 

Verfahren notwendig wird, ist die Einrich-

tung der Beistandschaft Vorraussetzung 

dafür, dass das Jugendamt als Beistand für 

das Kind vor Gericht tätig werden kann.

Viele „Altfälle“ wurden als Beistandschaft 

beendet, weil eine Beratung der alleiner-

ziehenden Elternteile ausreicht, damit die-

se eigenständig den Unterhalt realisieren 

können. Dies ist auch in der Jahresstatistik 

sichtbar. Die Beratungsfälle erfahren eine 

stetige Steigerung, die Fälle von Beistand-

schaft nehmen ab.

Auch die Kurzberatungen, meist telefo-

nisch, bleiben auf dem Stand von 2010 (ca. 

400)

Die Urkundstätigkeit stabilisierte sich auf 

dem Stand des Vorjahres mit fast 500 auf-

genommen Urkunden. 
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Bereits 2006 begann im Kontext von Tren-

nungs- und Scheidungsverfahren die Ent-

wicklung der intensiveren Zusammenar-

beit von Jugendhilfe und Justiz. Aufgrund 

der Initiative des Amtes für Kinder, Jugend-

liche und Familien wurden Fachtage reali-

siert und Kooperationsverfahren beschrie-

ben, aus denen sich die Warendorfer Praxis 

in ihrer heutigen Form entwickelt hat. 

Die Warendorfer Praxis ist eine abgestimm-

te außergerichtliche und gerichtliche Ver-

fahrensweise, vor, während und am Ende 

von dem Kindeswohl betreff enden famili-

engerichtlichen Verfahren, insbesondere 

bei Trennung und Scheidung (Sorgerecht, 

Umgangsregelung, Kindesherausgabe, Ge-

waltschutzverfahren). Sie zielt auf eine am 

Wohl des Kindes orientierte, schnelle, von 

beiden Elternteilen getragene Einigung 

bezüglich des Sorge- oder Umgangsrechts 

ab. 

Der in den nach 2006 folgenden Jahren 

entstandene interdisziplinäre Arbeitskreis 

der Warendorfer Praxis, bestehend aus 

Jugendamtsvertretern, Richtern, Rechts-

anwälten, Vertretern von Erziehungsbera-

12. Fachtagung der Warendorfer Praxis - „Das Kind im Mittelpunkt 
      - Elternverantwortung und Kindeswohl“

tungsstellen, Frauenhäusern und Verfah-

rensbeiständen, begleitet das Modell der 

Warendorfer Praxis und arbeitet an der in-

haltlichen Weiterentwicklung.

Auf dem Hintergrund des 5-jährigen Be-

stehens veranstaltete der Arbeitskreis am 

23.11.2011 in der Volkshochschule Fre-

ckenhorst einen Fachtag mit dem Titel „Das 

Kind im Mittelpunkt. Elternverantwortung 

und Kindeswohl“. 

Der Kreisdirektor, Herr Dr. Heinz Börger, 

begrüßte über 100 Fachkräfte aus Jugend-

ämtern, Beratungsstellen, Frauenhäusern 

sowie Anwälte, Richter und Verfahrensbei-

stände. Er brachte seine Freude darüber 

zum Ausdruck, dass es im Kreis Warendorf 

gelungen ist, über die Zuständigkeiten der 

Gerichte und Jugendämter im Kreis hinaus 

gemeinsame Kooperationen mit weiteren 

Partnern im Arbeitsfeld zu beschreiben. Er 

machte deutlich, dass der Kreis Warendorf 

mit dem Modell der Warendorfer Praxis 

großes Interesse in der umliegenden Regi-

on und auch darüber hinaus geweckt hat.
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Das Ziel des Fachtages war es, den teil-

nehmenden Fachkräften einen Rückblick 

auf die Anfänge, Entwicklungen und die 

schon erzielten Ergebnisse der Warendor-

fer Praxis zu geben und neue Impulse zur 

Weiterentwicklung der Warendorfer Praxis 

zu erlangen.

Für ein Impulsreferat konnte Herr Prof. Dr. 

Schimke als Experte für den Bereich des 

FamFG gewonnen werden. In seinem Vor-

trag ging er auf die Reform des FamFG von 

2009 ein und gab Impulse für eine gelin-

gende Zusammenarbeit von Jugendhilfe 

und Familiengerichten. Einerseits müssen 

die Kinder im jugendhilferechtlichen Ver-

fahren eine Subjektstellung und keine Ob-

jektstellung einnehmen. Andererseits soll-

te die Rollenverteilung zwischen Gericht, 

Jugendamt und Familie klar geregelt und 

transparent sein. Kommt es zu einer Kin-

deswohlgefährdung in diesem Kontext, 

müssen das Jugendamt und das Famili-

engericht ihre jeweiligen Aufgaben wahr-

nehmen und darüber hinaus miteinander 

kooperieren. Für die Beratung bei Tren-

nung und Scheidung bedeutet dies, dass 

ein Vernetzungsmodell zwischen Gericht 

und Jugendhilfe entstehen muss, denn 

„wir arbeiten gut, wenn wir am Ende des 

Verfahrens sagen können: „Dem Kind geht 

es besser als am Anfang des Verfahrens“, 

so Prof. Dr. Schimke. Abschließend stellte 

er heraus, dass der Kreis Warendorf mit der 

Warendorfer Praxis bereits den richtigen 

Weg beschreitet und ermunterte die An-

wesenden, die bereits guten Kooperatio-

nen der unterschiedlichen Akteure in Tren-

nungs- und Scheidungsverfahren weiter 

zu entwickeln. 

Veränderungen durch die Warendorfer Praxis in % 

24%
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Kindern



Jahresbericht 2011

43

Die positiven Entwicklungen durch 

die Warendorfer Praxis lassen sich an-

hand einer durchgeführten Online-

befragung untermauern. An der im 

Sommer 2011 durchgeführten Befra-

gung nahmen Richter, Anwälte und 

Verfahrenpfl eger sowie Fachkräfte aus 

Jugendämtern, Frauenhäusern und 

Erziehungsberatungsstellen im Kreis 

Warendorf teil. 

Die Ergebnisse zeigen:

1. ein  erhöhtes  Fallaufkommen  mit 

 Kindern und 

2. einen höheren Bedarf der mehrfa-

 chen Inanspruchnahme der Befrag-

 ten bei hochstrittigen Fällen.

Hier wird deutlich, dass der Bedarf an ei-

nem dem Wohl des Kindes orientierten 

Verfahrens nicht nur gegeben ist, sondern 

zunimmt.

Erfreulich ist die Rückmeldung der 70 Be-

teiligten an der Umfrage: 

1. 60 % mehr Fälle endeten mit einer 

 tragfähigen Einigung der Beteilig-

 ten, insbesondere der Kindeseltern, 

 durch die Warendorfer Praxis, und 

2. bei 36 % der Befragten waren die 

 Fälle schneller erledigt. 

Diese Befragungsergebnisse spiegelten 

sich ebenfalls in den Praxisberichten der 

einzelnen Praxisfelder auf dem Fachtag 

wieder. 

Nach den Impulsen und Berichten zum 

Status Quo der Warendorfer Praxis erarbei-

teten interdisziplinäre Kleingruppen viele 

förderliche Hinweise und Fragestellungen 

zur Weiterentwicklung der Warendorfer 

Praxis, die abschließen, im Plenum vorge-

stellt wurden.

Im Rahmen der kontinuierlichen Arbeits-

gruppen der Warendorfer Praxis sollen die-

se Ergebnisse im Nachgang des Fachtages 

priorisiert und deren Umsetzung sukzessi-

ve konkretisiert werden.

Allen Beteiligten an dem Fachtag sei auf 

diesem Wege nochmals ein herzlicher 

Dank für die engagierte Mitarbeit ausge-

sprochen. 
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Mitwirkung im Verfahren nach dem Mitwirkung im Verfahren nach dem 
JugendgerichtsgesetzJugendgerichtsgesetz

Auch im Jahr 2011 war die Mitwirkung 

im Verfahren nach dem Jugendgerichts-

gesetz ein wichtiger Aufgabenbereich im 

Allgemeinen Sozialen Dienst  des Amtes 

für Kinder, Jugendliche und Familien. Die 

Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugend-

gericht – die Jugendgerichtshilfe – bleibt 

eine Haupttätigkeit des Amtes für Kinder, 

Jugendliche und Familien. 

Die Rechtsgrundlage für die Jugendge-

richtshilfe ergibt sich aus § 52 des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) sowie 

im Wesentlichen aus §§ 38 und 50 Abs. 3 

Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes. 

Die Jugendgerichtshilfe wird im Einzugs-

bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche 

und Familien sowohl durch den Träger der 

öff entlichen Jugendhilfe wahrgenommen 

als auch durch den Verband für soziale 

Dienste – SKM – als Träger der freien Ju-

gendhilfe. 

Beim Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien ist die Tätigkeit der Jugendgerichts-

hilfe in die Aufgabenstruktur des Allgemei-

nen Sozialen Dienstes eingelagert. Beim 

Verband für soziale Dienste, der ca. 55 % 

der jährlichen Jugendgerichtshilfefälle be-

arbeitet, wird diese Tätigkeit in spezialisier-

ter Form gestaltet. 

Die enge Kooperation mit den Jugend-

gerichten führt dazu, dass diese ihre Auf-

gaben im Rahmen der Jugendstrafrechts-

pfl ege erfüllen können. 

13. Jugendgerichtshilfe (JGH)
Aufgabe der Jugendgerichtshilfe ist es, die 

jungen Straftäter und ihre Familien zu be-

raten. Dabei hat sie die erzieherischen, so-

zialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte 

mit Blick auf den jungen Menschen im Ver-

fahren vor dem Jugendgericht zur Geltung 

zu bringen (§ 38 JGG).

Die sozialpädagogische Arbeit für und mit 

dem jungen Menschen hat eindeutig Vor-

rang vor gerichtsbezogenen Tätigkeiten. 

Ziel ist auch hier, soweit es geht, präven-

tiv positive Entwicklungen zu fördern und 

persönlichkeitsstabilisierend zu wirken. So 

werden im Bedarfsfall stets begleitende 

erzieherische Hilfen angeboten. 

Dies ist in erster Linie eine Erziehungsbei-

standschaft bzw. Betreuungsweisung. Die 

Durchführung von sozialen Trainingskur-

sen (in 2011 waren es 20 Teilnehmer) oder 

Verkehrserziehungskurse (33 Teilnehmer 

in 2011) verfolgen ebenfalls dieses Ziel. 

Präventionsprojekt paKJsPräventionsprojekt paKJs

Seit dem Jahr 2009 wird erfolgreich das 

Präventionsprojekt paKJspaKJs durchgeführt. 

paKJs paKJs (ppräventive AArbeit mit KKindern und 

JJugendlichen an SSchulen) ist ein Angebot 

des Amtes für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien des Kreises Warendorf, in Koopera-

tion mit dem SKM (katholischer Verband 

für soziale Dienste im Kreisdekanat Waren-

dorf ).

Es zielt darauf ab, durch frühzeitige Hilfen 

eine Verfestigung schulmüden Verhaltens, 
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vornehmlich bei Schülern ab etwa dem 12. 

Lebensjahr, zu verhindern, bzw. Schülerin-

nen und Schüler mit schulverweigernder 

Haltung wieder in das Regelschulsystem 

zu integrieren.

Ziel des Projektes ist es, schulmüdes Ver-

halten frühzeitig zu erkennen und durch 

eine adäquate Intervention dessen Ver-

festigung zu verhindern, um somit auch 

einem späteren möglichen Abgleiten in 

deviante Verhaltensweisen vorzubeugen.

Im Jahr 2011 wurden 40 Jugendliche im 

Rahmen des paKJs Projektes betreut. 

Entwicklung der FallzahlenEntwicklung der Fallzahlen

Die Fallzahlen sind im Jahr 2011 nach ei-

nem Anstieg im Jahr 2010 insgesamt wie-

der rückläufi g. Die Fallzahlentwicklung 

im Bereich der Jugendgerichtshilfe bleibt 

nicht konstant. Sie ist von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Faktoren abhängig. 

So können unterschiedliche Lebenslagen 

betroff ener junger Menschen eine Rol-

le spielen, punktuelle Auff älligkeiten be-

stimmter Zielgruppen, aber auch Konfl ikte 

in bestimmten Sozialräumen. 

Bezogen auf die Verteilung der Fallzah-

len sind nur geringe Unterschiede in den 

einzelnen Städten und Gemeinden zu er-

kennen. Diese sind u. a. auch durch das Er-

mittlungs- und Aufklärungsverhalten der 

Strafverfolgungsbehörden zu erklären. 

Während die Zahl der jugendlichen Straf-

täter deutlich gesunken ist, bleibt 

die Anzahl der Heranwachsenden 

(18 – 21 Jahre - § 105 JGG) relativ 

stabil.

Die Deliktstruktur (hier werden die 

fünf häufi gsten Straftatbestände 

dargestellt) und die Täterstruktur   

geben nähere Aufschlüsse über 

die Veränderungsprozesse. Im Be-

richtszeitraum zeigt sich überall 

ein Rückgang der Fallzahlen. 

Für den Einzugsbereich des Amtes 

für Kinder, Jugendliche und Famili-

en gilt weiterhin, dass Fälle schwe-

rer Kriminalität (Verbrechen) die 

Ausnahme darstellen. Der große 

Teil der Straftaten entwickelt sich 

JGH Zahlen nach Orten 
2007 2008 2009 2010 2011 

Beelen 24 23 29 58 43
Drensteinfurt 62 85 59 67 63
Ennigerloh 118 102 132 79 72
Everswinkel 44 34 31 41 44
Ostbevern 73 53 68 39 36
Sassenberg 75 88 65 81 55
Sendenhorst 80 55 56 76 79
Telgte 107 81 92 107 77
Wadersloh 48 55 55 73 38
Warendorf 234 219 191 256 197

Gesamt 865 795 778 877 704
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weiterhin im Rahmen so genannter ju-

gendtypischer Deliktformen. Gleichwohl 

ist jede Straftat junger Menschen ernst zu 

nehmen und erfordert eine konsequen-

te Reaktion und Aufmerksamkeit sowohl 

durch die Jugendhilfe als auch durch 

Staatsanwaltschaft und Jugendgericht.

Auff ällig ist, dass die Zahl der Diversionen 

nach einem Anstieg im Vorjahr wieder 

deutlich abgenommen hat. Die Diversion 

ist im strafrechtlichen Zusammenhang ein 

Mittel der Staatsanwaltschaft, bei Ersttä-

tern bzw. leichten bis mittelschweren De-

likten eine Eröff nung eines Strafprozesse 

zu unterlassen und die Tat durch Absehen 

von einer Strafverfolgung zu erledigen (§ 

45 JGG). 

Damit ist in der Regel die Einleitung er-

zieherischer Maßnahmen verbunden, wie 

beispielsweise die Verpfl ichtung zu einer 

gemeinnützigen Arbeit. 

Zweck der Diversion ist die Förderung der 

Resozialisierung des Täters und die Entlas-

tung der Gerichte von so genannten Baga-

tellfällen.

Nach einem Anstieg in den Vorjahren ist 

der Anteil der Mädchen im Berichtszeit-

raum etwas gesunken. Es ist in der Tendenz 

jedoch zu beobachten, dass immer mehr 

Straftaten auch von Mädchen begangen 

werden. Stark rückläufi g ist der Anteil der 

Jugendlichen und jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund am Gesamtauf-

kommen aller Straftaten.

JGH - Täterstruktur u. Deliktformen 
2007 2008 2009 2010 2011

Straftaten gesamt 865 795 778 877 704 
dv. Anklageschriften 579 598 528 503 471 

dv. Diversionen 286 197 250 374 233 

dv. männlich 726 679 631 679 535 

dv. weibl. 139 116 147 198 169 

dv. Jugendliche 539 440 416 504 381 

dv. Heranwachsende 316 355 362 375 323 

dv. Aussiedler 124 143 94 45 49 

dv. Ausländer 87 55 67 90 55 

Täter gesamt 645 615 618 660 503 
dv. Einzeltäter 354 308 311 527 402 

dv. Mehrfachtäter 291 307 307 133 101 

Häufigste Delikte 
Straßenverkehr 236 178 153 141 107 

Diebstahl 217 234 216 259 227 
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Bislang stellte in der Regel die Straftat für 

den jungen Menschen ein einmaliges Er-

eignis dar. In diesem Jahr ist erneut fest-

zustellen, dass die Zahl der Mehrfachtäter 

(zwei und mehr Delikte pro Jahr) erneut 

rückläufi g ist. Im Verlauf der letzten 2 Jahre 

hat sich die Zahl um zwei Drittel reduziert. 

Diesen jungen Menschen ist in den ver-

gangenen Jahren mit einer besonderen 

Aufmerksamkeit begegnet worden. Eine 

Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kreis-

polizei, der Staatsanwaltschaft und den 

Jugendämtern im Kreis Warendorf wur-

de gebildet, um der steigenden Zahl der 

Mehrfachtäter entgegenzuwirken. 

In dieser Arbeitsgruppe werden Mehrfach-

täter (5 und mehr Straftaten) im Rahmen 

einer Fallkonferenz identifi ziert und nach 

gemeinsamer Abstimmung in das Inten-

sivtäterkonzept der Kreispolizeibehörde 

Warendorf aufgenommen. Das Konzept 

sieht vor, eine engere Abstimmung zwi-

schen den Beteiligten zu erwirken. 

In den vergangenen zwei Jahren hat sich 

gezeigt, dass erste Erfolge zu verzeichnen 

sind. Eine kontinuierliche Fortsetzung der 

Maßnahme ist erforderlich, um eine nach-

haltige Wirkung zu erzielen. Die Entwick-

lung bleibt abzuwarten, eine Wirkungs-

evaluation des Konzepts ist vorgesehen.

 

Täter-Opfer-Ausgleich im Kreis Wa-Täter-Opfer-Ausgleich im Kreis Wa-
rendorf rendorf 
Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist eine 

Maßnahme zur außergerichtlichen Kon-

fl iktschlichtung. Im Bereich jugendlicher 

Straftäter wird im Kreis Warendorf durch 

die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich 

und Konfl iktregelungen, in Trägerschaft 

des SKM – Katholischer Verband für sozia-

le Dienste im Kreisdekanat Warendorf e.V.,  

angeboten. 

Die Besonderheit beim TOA ist die freiwil-

lige Teilnahme von Täter und Opfer zur Re-

gelung der Folgen eines Konfl ikts durch 

gegenseitige Kommunikation. Die Aufga-

be der Fachstelle ist es, Täter und Opfer 

einer Straftat dabei zu unterstützen, einen 

entstandenen Konfl ikt in gemeinsamen 

Gesprächen zu schlichten und eine für alle 

Beteiligten zufrieden stellende Lösung im 

materiellen wie auch im immateriellen Sin-

ne zu fi nden. 

In Jahr 2011 war die Fachstelle in 15 Fällen 

tätig. Hiervon wurde in 6 Fällen ein Täter-

Opfer-Ausgleich erfolgreich durchgeführt. 

In 7 Fällen kam ein Täter-Opfer-Ausgleich 

nicht zustande, da der Täter oder das Opfer 

nicht bereit waren einen TOA durchzufüh-

ren. Die Fallzahl ist in den letzten Jahren 

rückläufi g. 

Der Täter-Opfer-Ausgleich wurde im ver-

gangen Jahr vor allem in Fällen mit Körper-

verletzung erzielt.

In diesen Fällen hat der Geschädigte die 

Möglichkeit im Rahmen des Täter-Op-

fer-Ausgleichs die  bei ihm angerichteten 

Folgen aufzuarbeiten. Dies nicht nur be-

züglich körperlicher Beeinträchtigungen, 

sondern in erster Linie auch bezogen auf 

die psychischen Reaktionen. Gefühle von 

Angst, Bedrohung oder Versagen lassen 

sich in der direkten Begegnung mit dem 

Täter abbauen.
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Was  trinkst du? – Diese Frage ist manch-

mal für Jugendliche alles andere als harm-

los. Komasaufen und regelmäßige Alko-

holexzesse können die Entwicklung von 

Jugendlichen ernsthaft gefährden und zu 

frühem Alkoholismus führen.

Deshalb bietet das Amt für Kinder, Jugend-

liche und Familien des Kreises Warendorf 

ein Präventionsprogramm für die weiter-

führenden Schulen an. Geschulte Mitar-

beiter/innen des Jugendamtes suchen 

dabei das Gespräch mit den Schülerinnen 

und Schülern der Jahrgänge 7 und 8 zum 

Thema Alkohol.

Im Rahmen des über vier Unterrichtsstun-

den laufenden Programms geht es auf ab-

wechslungsreiche Weise um das Thema 

Alkohol und Alkoholkonsum. Hierbei geht 

es nicht darum, den pädagogischen Zeige-

fi nger zu heben und Alkohol zu verbieten, 

vielmehr sollen die Schüler über die Wir-

kung und die Gefahren des Alkoholkon-

sums aufgeklärt werden. Ziel ist es, sie zu 

befähigen, verantwortungsbewusst mit 

dem Alkohol umzugehen.

14. Alkoholprävention infococktail - Was trinkst du?
Das Präventionsprojekt des Kreises läuft 

seit dem Start im Jahr 2008 sehr erfolg-

reich. Allein in diesem Jahr wurden 40 Klas-

sen mit ca. 1220 Schüler/innen erreicht.

Auch die diesjährige Evaluation zeigt, dass 

die Gesamtbewertung des Konzeptes 

bei den Schüler/innen mit einem Durch-

schnittswert von 1,5 ebenso wie bei den 

Lehrer/innen mit einem Wert von 1,6 mit 

mehr als gut bewertet wird.

Jetzt hat das Präventionsprogramm auch 

einen eigenen Arbeitstitel. In einem Wett-

bewerb an der FH Münster, Fachbereich 

Design, wurde ein griffi  ger Name gesucht.

Sechs unterschiedliche Ideen standen 

schlussendlich zur Auswahl, aber am Ende 

überzeugte der Slogan „Infococktail- Was 

trinkst du?“.

Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 

wurde das Angebot unter dem neuen Ti-

tel umgesetzt. Seitdem kann auch der ent-

sprechende Flyer sowie das Konzept und 

der Programmablauf auf der Homepage 

des Kreises eingesehen werden.
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Ablauf des Programms:Ablauf des Programms:

Was Dauer 

Begrüßung
Namensrunde (Klebeschilder): Vorstellung: „Ich heiße ..., wenn ich an Alkohol 
denke, denke ich an:..“ 

15 min 

Theoretische Hinführung ins Thema (Kurzvortrag mit Lebensweltbezug) 10 min 

Einstieg: Zuordnung der unterschiedlichen (alkoholischen) Getränke aus 
der Kiste in die Alterskategorien (Erwerb und Konsum ab x Jahre). 
Anschließende Auswertung im Plenum (Jugendschutzgesetz). 

20min

Film : „Saufen bis der Arzt kommt“  30 min 

Kleingruppenarbeit zur Filmauswertung: 
     Beispielfragen:  
1. Wie ist Deine spontane Reaktion auf den Film? 
2. Wie fühlt es sich wohl an, im Krankenhaus aufzuwachen? 
3. Ohne Alkohol keinen Spaß? Gibt es Situationen, in denen Du auch ohne 

Alkohol Spaß haben kannst? 
4. Wie kann ich mich in der Clique behaupten, wenn ich keinen Alkohol (mehr) 

trinken will ? 
5. Was bewirkt der Film bei Dir? Hast Du dadurch etwas gelernt? 
6. Was muss Deiner Meinung nach passieren, damit  Komasaufen “out“ ist? 
7. Glaubst Du man könnte sein Image verbessern, wenn man schon einmal 

aufgrund einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus war? 
8. Eine Alkoholvergiftung kann schnell ohne ärztliche Hilfe (auch mit) tödlich 

sein, hast Du das gedacht? 
9. Wer sorgt eigentlich dafür, dass Alkoholtrinken cool ist,  und kein Problem 

darstellt? 

20 min 

Pause

Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und festgehalten. 10 min 

Übungen mit den Rauschbrillen 30 min 
Alkohol- Quiz mit Powerpoint  (Wissensvermittlung) 25 min

Infos verteilen und Rückfragerunde: 15 min 

Rückmeldebogen 5 min 

,
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Medienschutz wird heutzutage immer 

wichtiger und kann nicht früh genug an-

setzen. Laut der aktuellen KIM-Studie 2010 

verfügen viele der Kinder zwischen sechs 

und dreizehn Jahren über eigene Medien, 

die sie selbstbestimmt und auch unter-

wegs nutzen können. So besitzen 45% der 

Kinder einen eigenen Fernseher. Ca. die 

Hälfte der Sechs- bis Dreizehnjährigen be-

sitzt ein eigenes Handy. In 9 von 10 Haus-

halten stehen ein Computer sowie Inter-

netanschluss zur Verfügung, 15% der Kin-

der haben sogar einen eigenen Computer 

und jedes 10. Kind seinen eigenen Inter-

netanschluss.

Hier werden von 46% der Kinder vor al-

lem Filme und Viedos online aufgerufen, 

43% nutzen regelmäßig Communities wie 

schülerVZ. 34% der Kinder verkehrt mind. 

1-mal die Woche in Chats, zwei Fünftel 

kommunizieren regelmäßig über E-Mails.

All diese Medien spielen im Alltag der Kin-

der eine bedeutende Rolle und werden 

mit zunehmendem Alter immer stärker ge-

nutzt. Die Zahl junger User steigt ständig 

an und damit auch die Gefahr, jugendge-

fährdende Inhalte über das Internet direkt 

ins Kinderzimmer zu holen. Nachhaltiger 

Jugendschutz gelingt hier vor allem durch 

den Aufbau von Medienkompetenz, für El-

tern und Erziehungsberechtigte bedeutet 

das eine enorme Herausforderung. 

Kindern müssen Kompetenzen im Umgang 

mit Medien vermittelt werden, sie sollen in 

die Lage versetzt werden selbstbestimmt, 

kreativ und sozial verantwortlich mit Me-

dien und ihren Gefahren umzugehen. 

15. Medienschutzparcours für Grundschulen
Hier startete das Amt für Kinder, Jugendli-

che und Familien im Rahmen der Jugend-

medienschutzwochen in Warendorf ein 

Pilotprojekt mit dem Ziel, die Medienkom-

petenz der Schülerinnen und Schüler früh-

zeitig zu fördern.

Mittels einzelner Stationen sollten Schüle-

rinnen und Schüler der 4. Klassen zu den 

unterschiedlichen Themen:

E-Mail &Passwort

Chatten

Veröff entlichen von Bildern/Videos

Cybermobbing, 

Handy

Suchmaschinen

die im Zusammenhang mit dem Internet 

stehen, Informationen erhalten und sich 

diese durch Übungen, Spiele und Quiz ak-

tiv erarbeiten. 

So ging es z.B. um die Fragen: Wie sieht 

ein sicheres Passwort aus? Welche Bilder 

darf ich hochladen? Worauf muss ich beim 

chatten achten und was kann ich bei cy-

bermobbing unternehmen?

Der Parcours wurde in Kleingruppen von 

6-9 Schülern durchlaufen und dauerte ca. 

vier 4 Unterrichtsstunden pro Klasse.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurden 3 

Grundschulen mit insgesamt 8 Klassen er-

reicht.

Die Rückmeldungen der Schüler/innen 

und der Lehrer/innen waren durchweg 

positiv. Die Lehrer äußerten den Wunsch, 

dieses Projekt auch im kommenden Jahr 

•

•

•

•

•

•
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in weiteren 4. Klassen durchzuführen. Sie 

begrüßen diese frühzeitige Auseinader-

setzung mit dem Thema „Internet und Me-

diennutzung“, um die Schülerinnen und 

Schüler rechtzeitig vor den eventuellen 

Gefahren aufzuklären und sie dadurch zu 

einem selbstbewussten und refl ektierten 

Umgang zu befähigen.

 

 

Auf dem Bild (von links): Auf dem Bild (von links): Viertklässler der Laurentiusgrundschule in Warendorf mit Wolfgang Rüting 

(Jugendamtsleiter), Frau Schulze-Niehues (Leiterin Laurentiusschule), Frau Ossege (Klassenlehrerin), 

Melanie Warzecha, Stefanie Wessolly, Inga Heinemann (Honorarkräfte), Incila Tatay (Jugendamt)
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Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 

2011 gab es mit Wirkung zum 01.01.2011 

einige Änderungen im BEEG. So wurde 

die Ersatzquote ab einem Einkommen von 

1240,00 Euro von 67 v.H. auf 65 v.H. herab-

gesenkt. Das Elterngeld ist nunmehr bei 

der Berechnung des ALG II, der Sozialhilfe 

oder dem Kinderzuschlag zu berücksichti-

gen. 

Der Anspruch auf Eltergeld entfällt, wenn 

die berechtigten Personen im Jahr vor der 

Geburt des Kindes ein zu versteuerndes 

Einkommen von 500.000 Euro, bzw. bei 

Alleinstehenden von 250.000 Euro erzielt 

haben.

Erstmals gab es keine Stichtagsregelung. 

Die Änderungen betrafen auch einen 

Großteil der laufenden Elterngeldzahlun-

gen. Alle Bezieher wurden mit einem ent-

sprechenden Schreiben informiert. Mit 

Wirkung zum Januar 2011 wurden den Be-

troff enen neue Bescheide erteilt.  

Da das Haushaltsbegleitgesetz 2011 erst 

in den letzten Dezembertagen 2010 ver-

öff entlicht wurde, kam es zu Beginn des 

Jahres 2011 zu vielen Anfragen seitens der 

16. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Elterngeldbezieher. Insbesondere die An-

rechnung des Elterngeldes auf laufende 

Sozialleistungen gestaltete sich am Anfang 

schwierig, da bereits seitens des Jobcen-

ters Kürzungen vorgenommen wurden, 

das Elterngeld jedoch noch nicht bewilligt 

war.

Hierzu wurden jedoch mit dem Jobcenter 

einvernehmliche Regelungen im Rahmen 

von Erstattungsansprüchen getroff en, so 

dass Bezieher von ALG II übergangslos die 

ihnen zustehenden Leistungen erhalten.

Bei der Ausführung des BEEG entfällt ein 

großer Anteil der Arbeitszeit der Sachbe-

arbeiterinnen auf telefonische und auch 

persönliche Beratungen. Häufi g nehmen 

Elternpaare auch schon im Vorfeld der Ge-

burt die Beratungsangebote wahr. 

Im Rahmen der Sachbearbeitung werden 

Bescheide über die Höhe und Dauer des 

Elterngeldanspruchs erstellt. Vorläufi g ge-

zahltes Elterngeld wird endgültig festge-

stellt.

Die Antragsbearbeitung erfolgt zeitnah 

und ohne große Verzögerungen. 

Im Jahr 2011 sind insgesamt 2617 Anträge 

auf Zahlung von Elterngeld beim Kreis Wa-

rendorf eingegangen. Dies sind rund 180 

Anträge weniger als im Kalenderjahr 2010.

Von den 2617 eingegangenen Anträgen 

konnten 2574 bewilligt werden.
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2053 Bescheide wurden an Mütter, 521 an 

Väter erteilt. 

Der prozentuale Anteil der Männer ist im 

Vergleich zum Kalenderjahr 2010 ( 20,07 % ) 

weiterhin angestiegen und liegt aktuell im 

Kreis Warendorf bei 20.24 %. 

43 Anträge wurden abgelehnt. 

In 675 Fällen erfolgte aus verschiedensten 

Gründen eine Neuberechnung während 

des Elterngeldbezuges oder eine endgülti-

ge Feststellung nach Ablauf des Bezuges.

Bewilligt wurde Elterngeld im Jahr 2011 

in Höhe von 14.605.368,14 Euro. Dies sind, 

trotz Rückgang der Anträge, rund 381.000 

Euro mehr als im Kalenderjahr 2010.

Die Bearbeitungsdauer liegt in ca. 59 Pro-

zent der Anträge unter 2 Wochen. Mehr 

als 26 Prozent der Anträge werden inner-

halb eines Monats entschieden. Die durch-

schnittliche Bearbeitungszeit aller Anträge 

lag im Kalenderjahr 2011 weiterhin bei 

16,8 Tagen. Somit ist gewährleistet, dass 

die Eltern der Neugeborenen nach Wegfall 

ihres Einkommens aus Erwerbstätigkeit 

möglichst übergangslos das Elterngeld er-

halten.

Im Jahr 2011 sind insgesamt 37 Widersprü-

che eingegangen, von denen 21 voll oder 

teilweise abgeholfen werden konnten.

16 Widersprüche wurden durch einen Wi-

derspruchsbescheid der Bezirksregierung 

Münster zurückgewiesen. 

Auch in diesem Jahr wurden die in den 

Rathäusern der Städte Ahlen und Beckum 

angebotenen Sprechtage vielfach in An-

spruch genommen. Hier wurden Beratun-

gen und Dienstleistungen, sowohl zum 

Bewilligungen von Elterngeld im Kreis Warendorf 2011
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Thema Bundeselterngeld und -Elternzeit, 

als auch zum Schwerbehindertenrecht 

durchgeführt. Insgesamt besuchten in Ah-

len 193 und in Beckum 113 Personen die 

Sprechtage. 

Dieses Angebot der Außensprechtage wird 

auch im Jahr 2012 weiterhin aufrecht er-

halten. Jeden 2. Dienstag und Donnerstag 

im Monat befi ndet sich jeweils eine Mitar-

beiterin vor Ort in  den Stadtverwaltungen 

Ahlen und Beckum, um Antragsteller per-

sönlich zu beraten und Anträge entgegen-

zunehmen.

Informationsveranstaltungen und Vorträ-

ge zum Elterngeld- und Elternzeitgesetz 

werden weiterhin angeboten und von 

Institutionen, wie z.B. den Schwanger-

schaftsberatungsstellen und Familienbil-

dungsstätten, gerne in Anspruch genom-

men.
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Im September 2009 trat die Verordnung 

zur Datenmeldung der Teilnahme an Kin-

derfrüherkennungsuntersuchungen / U-

Untersuchungen in Kraft. 

Diese Verordnung sollte als Instrument 

dienen, um Fälle von Kindeswohlgefähr-

dung frühzeitig aufzudecken.

Die Verordnung regelt das Meldeverfah-

ren durchgeführter Früherkennungsunter-

suchungen und zwar von der U 5 bis ein-

schließlich U 9.

Es wurde eine Meldepfl icht für Kinderärztin-

nen und Kinderärzte eingeführt, damit die 

regelmäßige Teilnahme an diesen Früher-

kennungsuntersuchungen überprüft wer-

den kann. 

Eltern, die es ihren Kindern nicht ermög-

lichen, an den regelmäßigen Früherken-

nungsuntersuchungen teilzunehmen, wer-

den dem Amt für Kinder, Jugendliche und 

Familien gemeldet. 

Das Jugendamt entscheidet nun in eige-

ner Zuständigkeit über die weiteren geeig-

neten Maßnahmen.

Nach Eingang der Meldung über die ver-

säumte Vorsorgeuntersuchung  werden 

die Eltern in einem Schreiben erneut an 

die Durchführung der entsprechenden U-

Untersuchung erinnert. Erfolgt nach einer 

weiteren Erinnerung keine Reaktion sei-

tens der Eltern, wird ein Hausbesuch des 

für den Bezirk zuständigen Sozialarbeiters 

durchgeführt, um sich ein persönliches 

17. Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüher
      kennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UTeilnahme DatVO)

Bild über die häusliche Situation des Kin-

des zu machen. 

Im Kalenderjahr 2011 sind 612 Meldungen 

beim Jugendamt eingegangen. In ca. 450 

Fällen war ein Anschreiben an die Eltern 

notwendig. In einer Vielzahl der Fälle stellte 

sich heraus, dass die Untersuchungen be-

reits durchgeführt wurden, aber die Mel-

dungen seitens der Kinderärzte nicht oder 

nicht rechtzeitig erfolgten. In ca. 15 % der 

Fälle wurde die U-Untersuchung aufgrund 

der Erinnerung nachgeholt.

In 26 Fällen wurde der Soziale Dienst tätig. 

Bei keinem Besuch gab es Hinweise auf 

eine Kindeswohlgefährdung.

Die Durchführung der UTeilnahmeDatVO 

stellt einen erheblichen zusätzlichen Ver-

waltungsaufwand dar, der nicht in Relation 

zu den gewünschten Ergebnissen steht.

Auch aus landesweiten Berichten geht her-

vor, dass die Verordnung kein geeignetes 

Instrument darstellt, um Fälle von Kindes-

wohlgefährdung frühzeitig aufzudecken. 

Durch die Umsetzung der Verordnung hat 

sich die Wahrnehmung des Jugendamtes 

in der Öff entlichkeit eher verschlechtert.

Die Landesjugendämter Westfalen-Lippe 

und Rheinland haben aufgrund dieser Er-

gebnisse ein Rechtsgutachten zur Umset-

zung des § 4 UTeilnahmeDATVO in Auftrag 

gegeben. Das Ergebnis dieses Gutachtens 

wird im März 2012 auf der NRW Tagung 

der Jugendsamtsleitungen vorgestellt.
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Im gesamten Bundesgebiet fand im Zeit-

raum vom 3. Mai bis Mitte Juni eine Kam-

pagne zur Darstellung der Leistungen und 

Angebote von Jugendämtern statt. 

Motiviert  durch die oftmals kritische Dar-

stellung der Jugendämter in den Medien, 

wurde die Kampagne von der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Landesjugend-

ämter (BAGLJA) ins Leben gerufen. Ziel-

setzung war es, ein diff erenzierteres Bild 

der Leistungen und Angebote der Bevöl-

kerung zu vermitteln. Die Bandbreite von 

positiven Angeboten, Maßnahmen und 

Projekten, für die die Jugendämter ste-

hen, war zu verdeutlichen. Dem Image der 

„kinderklauenden“ Behörde sollte mit der 

Kampagne ein diff erenzierteres Bild ge-

genüber gestellt werden. Die Initiatoren 

wählten daher für das Vorhaben den Titel 

„Unterstützung, die ankommt“.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien des Kreises Warendorf beteiligte sich 

u.a. im Rahmen einer Pressereihe daran.

Die beiden großen Tageszeitungen be-

richteten über einen Zeitraum von fünf 

Wochen und beschrieben vier konkrete 

Aufgabenbereiche und entsprechende 

Maßnahmen.

Den Auftakt machte am 10. Mai das Thema 

Frühe Hilfen und Schutz Frühe Hilfen und Schutz für Kinder und Fa-für Kinder und Fa-

milien.milien.

Die Serie setzte sich mit der Darstellung 

des FIT-ProjektesFIT-Projektes, sowie Informationen 

zum Themenbereich JugendmedienschutzJugendmedienschutz 

fort.

18. Bundesweite Kampagne der Jugendämter: „ Das Jugendamt - 
      Unterstützung, die ankommt“ 

Den Abschluss bildete Anfang Juni ein Pra-Pra-

xisbericht zur Arbeit des Allgemeinen So-xisbericht zur Arbeit des Allgemeinen So-

zialen Dienstes.zialen Dienstes.

Insgesamt ist die Presseserie, die punktuell 

auch von Beiträgen im Radio-Warendorf 

untermauert wurde, positiv wahrgenom-

men worden. Sie hat sicherlich dazu bei-

getragen, unterschiedliche Bereiche des 

breiten Leistungsspektrums des Amtes für 

Kinder, Jugendliche und Familien einigen 

Bürgerinnen und Bürgern näherbringen 

zu können.

Im Anhang fi nden Sie die Presseartikel.

Die gesamte Kampagne der BAGLJA kann 

durchaus auch kritisch beurteilt werden. 

Auch der Erfolg von vielen Veranstaltun-

gen der 400 beteiligten Jugendämter und 

einer hohen Medienpräsenz des Themas 

im Veranstaltungszeitraum ist diff erenzier-

ter zu betrachten.

Die erhöhte Präsenz der Jugendämter und 

ihrer vielfältigen Aufgaben war in den Me-

dien sicherlich gegeben.

Dennoch kann eine solche Kampagne 

die Tatsache des oftmals nicht einfachen 

Wächteramtes der Behörde zur Wahrung 

des Schutzes für Kinder und Jugendlichen 

nur ansatzweise erläuternd darstellen.

Die  Umsetzung   des Schutzauftrages (SGB 

VIII § 8a) ist eine schwierige komplexe Auf-

gabe. Naturgemäß werden mitunter von 

Beteiligten Situationen, die z.B. zu einer In-

obhutnahme eines Kindes führen, anders 

eingeschätzt als durch das Jugendamt. 
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In der konkreten Praxis ist diese Aufgabe 

daher nur sehr schwer medienwirksam zu 

Gunsten des Jugendamtes darstellbar. 

Es ist zu akzeptieren, dass die Garanten-

stellung des Jugendamtes zum Schutz von 

jungen Menschen nur  schwer zu vermit-

teln ist und oftmals mit nicht medientaug-

lichen Entscheidungen verbunden ist. 

Die Vielschichtigkeit der Arbeit des Jugend-

amtes im Spannungsfeld unterschiedlicher 

gesetzlicher Vorgaben und öff entlicher Ge-

staltungserwartungen in einer Kampagne 

wie dieser hinreichend darstellen zu wol-

len, bleibt schwierig. Es ist daher kritisch 

zu fragen, ob das Ziel erreicht worden ist, 

bzw. überhaupt erreicht werden konnte. 

Die Bewertung dessen, was in der Bevölke-

rung als Leistung des Jugendamtes positiv 

oder negativ registriert wird, ist oftmals 

das Ergebnis sehr individueller Sichtwei-

sen Betroff ener.  Ein Jugendamt muss 

grundsätzlich auch damit „klar kommen“ 

können, dass längst nicht alle Aktivitäten 

eine Akzeptanz fi nden. 

Zwei Aspekte sind dabei von Bedeutung. 

Das, was das Jugendamt macht, sollte Ge-

genstand eines regelmäßigen Dialogs in 

der Öff entlichkeit sein. Sonst bleibt eine 

Kampagne wie diese reiner Aktionismus. 

Grundsätzlich ist die Jugendhilfe aber ge-

fordert, ihre Leistungsmöglichkeiten so zu 

entwickeln, dass annehmbare Hilfen früh-

zeitig die betroff enen Familien, Kinder und 

Jugendlichen erreichen. 

Leider  geschieht das noch viel zu wenig. 

Das typische „Reaktionsmuster“ der Ju-

gendhilfe auf erkannte Probleme ist noch 

lange nicht überwunden. Schon deshalb 

ist es wichtig, den Weg der Umsteuerung 

in Richtung früher Hilfeformen als primäre 

Leistung der Jugendhilfe konsequent ein-

zuhalten.
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Veranstaltungen, die vom Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien im Jahr 2011 ausgerichtet wurden 

Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Tagesbetreuung für Kinder 
Vorbereitungsseminar für Tageseltern 
in Warendorf 

Interessierte/Neubewerberinnen 03.02.2011 – 
24.02.2011 
16 U-Std.) 

10

Tagespflege als Beruf – Vertiefungs-
seminar – in Kooperation mit dem 
Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern, die mind. ein Tages-
kind betreuen 

11.02.2011 – 
16.07.2011 
(80 U-Std.) 

16

Tagespflege als Beruf – Grundlagen-
seminar –  in Warendorf in  Kooperati-
on mit dem Haus der Familie Waren-
dorf

Tagespflegeeltern 28.03.2011 -
18.07.2011 
(64 U-Std.) 

10

Erste Hilfe im Säuglings- und Klein-
kindalter in Warendorf in Kooperation 
mit dem Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 21.05..2011 – 
22.05.2011 
(16 U-Std.)  

21
2 Kurse  

Vorbereitungsseminar für Tageseltern 
in Ostbevern 

Interessierte/ Neubewerberin 21.06.2011 – 
12.07.2011  
(16 U-Std.) 

15

Tagespflege als Beruf – Vertiefungs-
seminar – in Kooperation mit dem 
Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern, die min. ein Tages-
kind betreuen 

09.09.2011 – 
23.06.2012 
(80 U-Std.) 

15

Tagespflege als Beruf – Vertiefungs-
seminar – in Kooperation mit dem 
Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern, die mind. ein Tages-
kind betreuen (verkürztes Vertiefungs-
seminar für pädagogische Fachkräfte) 

11.11.2011 – 
05.05.2012 
(64 U-Std.) 

17

Vorbreitungsseminar für Tageseltern in 
Warendorf  

Interessierte/Neubewerberinnen 16.11.2011 – 
07.12.2011 
(16 U-Std.) 

21

Erste Hilfe im Säuglings- und Klein-
kindalter in Warendorf in Kooperation 
mit dem Haus der Familie Warendorf  

Tagespflegeeltern 07.11.2011 – 
28.11.2011  
(16- U-Std.)  

9

Erste Hilfe im Säuglings- und Klein-
kindalter in Ostbevern in Kooperation 
mit dem Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern 09.11.2011 – 
30.11.2011 
(16 U-Std.)  

6

Tagespflege als Beruf – Vertiefungs-
seminar – in Kooperation mit dem 
Haus der Familie Warendorf 

Tagespflegeeltern, die mind. ein Tages-
kind betreuen 

12.11.2010 – 
30.09.2011 
(80 U-Std.) 

12

Vorstellen der neuen Rahmenbedin-
gungen zur Förderung der Kinderta-
gespflege im Zuständigkeitsbereich 
des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien des Kreises Warendorf in den 
Familienzentren 

Tagespflegeeltern, Interessier-
te/Neubewerberinnen 

Januar bis 
Mai 2011 

115 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Vorstellen der Verfahrensabläufe bei 
Kindeswohlgefährdung im Zuständig-
keitsbereich des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien des Kreises 
Warendorf in den Familienzentren 

Tagespflegeeltern, Interessier-
te/Neubewerberinnen 

Oktober bis 
Dezember 

2011 

70

Zwei Infoabende zum Thema "Steuern 
und Sozialabgaben" 

Tagespflegeeltern, Interessier-
te/Neubewerberinnen 

Januar bis 
Dezember 

2011 

25

6 Fortbildungsmodule FIT- Projekt 
"Interkulturelle Sensibilisierung"

Lehrpersonen und Erzieherinnen Oktober-
Dezember 

2011 
11

Informationsveranstaltungen Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz ( BEEG ) 

Sozialdienst Katholischer Frauen Ahlen 
Beraterinnen und Hebammen 

23.02.2011 20 

Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz ( BEEG ) 

Familienbildungsstätte Oelde-
Neubeckum 
Werdende Eltern 

04.04.2011 
19.10.2011 

35

Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz ( BEEG ) 

Caritasverband Münster 
Beraterinnen und Hebammen 

07.07.2011 25 

    
Allgemeiner Sozialer Dienst  
Nachbetreuung nach heilpäd.  Behand-
lung 

Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren Jan. – Dez. 
2011 

5

Betreuung Kinderinsel Sassenberg Jan. – Dez. 
2011

10

Fördergruppenplätze OGS Ambrosiusschule Ostbevern Jan. – Dez. 
2011 

12

Soziale Gruppenarbeit OGS Don Bosco Telgte Jan. – Dez. 
2011 

10

Soziale Gruppenarbeit OGS Drensteinfurt Feb. – Dez. 
2011 

14

Entwicklungsförderung OGS Franziskusschule Warendorf Jan. – Dez. 
2011 

8

Fördergruppenplätze OGS Franziskusschule Warendorf  Jan. – Dez. 
2011 

8

Fördergruppenplätze OGS Josefschule Warendorf Jan. – Juni 
2011 

10

Soziale Gruppenarbeit OGS Kardinal-von-Galen-Schule Sen-
denhorst 

Jan. – Dez. 
2011 

16

Soziale Gruppenarbeit OGS Laurentiusschule Warendorf Jan. – Dez. 
2011 

20

Fördergruppenangebot OGS Laurentiusschule Warendorf Jan. – Dez. 
2011 

12

Soziale Gruppenarbeit OGS Everswinkel Jan. – Dez. 
2011 

14

Kleingruppenförderangebote OGS Marienschule Telgte Jan. – Dez. 
2011 

34
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Nachbetreuung nach heilpäd.  Behand-
lung 

Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren Jan. – Dez. 
2011 

5

Rendsburger Lehrertraining Lehrerinnen der Grundschulen  Mai – Juni 
2011 

15

Fachtagung "4 Jahre Warendorfer 
Praxis"

Familiengerichte, Rechtsanwälte, Bera-
tungsstellen und Jugendämter   

23.11.2011 104 

Arbeitskreis Warendorfer Praxis 
(5 Treffen) 

Familiengerichte, Rechtsanwälte, Bera-
tungsstellen und Jugendämter   

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 30 

Lokale Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz 
Gesamt 22 Netzwerktreffen in allen 
Städten und Gemeinden  

Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule, 
Gesundheitswesen, Verwaltung 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 800 

Gesamt ca. 40 Treffen kommunaler 
Steuerungsgruppen der Netzwerke 

Zuständige Mitarbeiter der Kommune, 
Leitung Familienzentren, Mitarbeiter 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 200 

Gesamt ca. 40 Treffen Arbeitsgruppen 
U3 / Elterncafé 

Fachkräfte aus Schwangerschaftsbera-
tung, Kindertageseinrichtungen, Famili-
enzentren, Kinderärzte, Hebammen, 
weitere Heilberufe  

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 400 

Teilnahme an Fachveranstaltungen 
und weiteren berufsgruppenspezifi-
schen Gremien   

u.a. Qualitätszirkel der Pädiater, Praxis-
netz Warendorfer Ärzte, Praxisnetz 
Südmünsterland, Praxisnetz Beckum 
Ennigerloh Oelde, Vergleichsring Kin-
derschutz 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 150 

MIO Elterncafé  
(Drensteinfurt) 

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 30 

Café Kinderwagen 
Ennigerloh  

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 120 

U 3-Betreuung Frühe Hilfen 
Wadersloh

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 15 

Wiegestübchen "FIZ" 
Albersloh

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

       Ca. 30 

Wiegestübchen "FIZ" 
Sendenhorst 

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 60 

U 3 Betreuung Warendorf 
"Kaffee Krabbelkäfer" 

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 20 

Café Kinderwagen / Offener Spieltreff 
U 3 Telgte 

Eltern/Mütter mit Kindern unter 3 Jahren 
u. a. aus soz. Problemlagen 

Jan. – Dez. 
2011 

Ca. 40 

Adoptions- und Pflegekinderdienst 
Bewerbergruppe 1 
( 6 Abende)

Vorbereitung und Überprüfung von 
Bewerbern für die Aufnahme eines 
Pflege- oder Adoptivkindes 

10.03. bis 
14.04.2011 

12

Bewerbergruppe 2 
(6 Abende) 

s. o.  15.09. bis  
18.10.2011 

10

Fortbildung für Pflege- und Adoptivel-
tern

Pubertät – wenn Teenies ausrasten und 
Eltern peinlich werden……  

04.10.2011 40 

Fortbildung für Pflege- und Adoptivel-
tern

Pubertät – Bindung, Identität 28.11.2011 30 



Jahresbericht 2011

70

Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Sommerfest 
Thema: Feuer, Erde, Wasser, Luft 

Sommerfest für Pflege- und Adoptiv- 
familien

18.06.2011 Ca. 160 

Vormundschaften/Pflegschaften    
Vormünderstammtisch in Zusammen-
arbeit mit der Akademie Ehrenamt u. 
der LVHS 

Ehrenamtliche Vormünder Jan. – Dez. 10-15 

Jugendsozialarbeit
Beratungsangebot/ Schulsozialarbeit Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf Jan. – Dez. 

2011 
k.A.

Beratungsangebot/ Schulsozialarbeit Berufskolleg Ahlen Jan. – Dez 
2011 

k.A.

Vertiefte Berufsorientierung nach § 33 
SGB III. Kooperation Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien und Arbeits-
agentur 

An 10 Schulen mit insgesamt 17 Grup-
pen. Kompetenzfeststellung, Bewer-
bungstraining, Betriebsbesichtigung, 
Einzel-Coaching 

Sept. – Dez. 
2011 

250 

Projekt "Self-Make-Management" zur 
Pespektiventwicklung/ Motivierung und 
Befähigung zur Ausbildung/ zum 
Schulabschluss 

Berufskolleg Warendorf (4 Klassen) Jan. – Dez. 
2011 

48

Schulprojekte
5 Tage Mädchenprojekt in Kooperation 
mit dem Jugendzentrum, der Real-
schule und der Stadt Ennigerloh sowie 
InVia-kath. Mädchensozialarbeit 

Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 und 
8 der Realschule Ennigerloh 

März/ April 
2011 

180 

Beratung/ Bezuschussung
Soziales Kompetenztraining im Klas-
senverband 

Schülerrinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 3 und 6 der Grund-, Haupt- 
und Realschule in Drensteinfurt 

Dezember 
2010 bis Juli 

2011 

250 

Anti-Mobbing-Projekt Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 2, 3, 6 und alle Leh-
rer/innen der Von-Galen-Schule Waren-
dorf

Januar 2011 296 

Theaterprojekt. "Mein Körper gehört 
mir"

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 4 der Kardinal-von-Galen 
Schule in Sendenhorst 

17. bis 31. 
Januar 2011 

86

Projekt Jungenarbeit: "Kampfesspiele" Schüler und deren Eltern der Jahr-
gangsstufe 6 der Von-Galen-Schule 
Beelen 

Jan. bis Feb. 
2011 

25

Projekt Jungenarbeit: "Kampfesspiele" Schüler der Jahrgangsstufe 7 der Anne-
Frank-Hauptschule Ennigerloh 

07. bis 09. 
Februar 2011 

49

Projekt: "Gesunde Ernährung" Schülerinnen und Schüler der Franzis-
kusschule Warendorf 

Februar bis 
Mai 2011 

13

Projekt. Jungenarbeit: "Kampfesspiele" Schüler und deren Eltern der Jahr-
gangsstufe 6 der Von-Galen-Schule 
Beelen 

Jan. bis Feb. 
2011 

25
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Projekt Jungenarbeit: "Kampfesspiele" Schüler der Jahrgangsstufe 6 der von 
Galen Schule Beelen 

11. März bis  
15. Februar 

2011 

15

Babysitterkurs Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 8 bis 10 der Von-Galen-
Schule Beelen 

04. bis 25. 
März 2011 

12

Projekt: "Fair streiten" Schülerinnen und Schüler einer Klasse 3 
der Overbergschule Warendorf 

30. März bis 
01. April 2011 

28

Projekt zur Förderung der Klassenge-
meinschaft

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 8 der Von-Galen-
Hauptschule Beelen 

08. April 2011 22 

Anti-Gewalt-Training  Schülerinnen und Schüler der Jahrgän-
ge 2-4 der St. Christopherus Schule 
Telgte 

01. bis 14. 
Juni 2011 

119 

Projekt "Fair streiten" Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 3 der Grundschule St. Ma-
rien in Enniger 

20. bis 22. 
Juni 2011 

35

Theaterpädagogisches Projekt zum 
Thema Gewalt, Mobbing, Bullying 
unter Jugendlichen 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgän-
ge 6-10 der Von-Galen-Schule Beelen 

26. Sept. 
2011 

109 

Projekt zur Förderung der Klassenge-
meinschaft

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 6 der Von-Galen-Schule 
Beelen 

08. Sept. 
2011 

22

Projekt: "Teamtage" Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 der Von-Galen-
Schule Beelen 

19. bis 21. 
Sept. 2011 

32

Erlebnispädagogischer Kooperations-
Tag: Stationen zu den Themen Kon-
fliktlösung 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 der Von-Galen-
Schule Beelen 

16. Sep. 2011 141 

Projekt zur Förderung der Klassenge-
meinschaft "Teamtag" 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 7 

11. Oktober 
2011 

33

Teamtraining im Kletterpark Schülerinnen und Schüler im Berufsori-
entierungsjahr des Berufskollegs Be-
ckum

14. bis 17. 
Oktober 2011 

8

Soziales Kompetenztraining Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 3 der OGS Mosaikschule 
Ennigerloh  

Nov. 2011 bis 
März 2012 

74

Coolness Training Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 2 der Everwordschule Fre-
ckenhorst

05. bis 08. 
Dezember 

2011 

102 

Projekt zur Förderung der Wahrneh-
mungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und 
Konzentration 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 1 der Everwordschule Fre-
ckenhorst

November 
2011 bis Juli 

2012 

68

Projekt für Jungen: "Kampfesspiele" Schüler der Jahrgangsstufe 7 der von 
Galen Schule Beelen 

02. November 
2010 bis 03. 

Februar 2011 

25
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Projekt zur vertiefenden Berufsorien-
tierung 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 9 der Clemenshauptschule 
Telgte 

Nov. 2011 bis 
Juli 2012 

41

Pojekt "Fair streiten" Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c 
des Grundschulverbunds Wadersloh 

14. bis 16. 
Dezember 

2011 

26

Projekt zur Förderung von Kindern mit 
soz. Benachteiligung 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 4 der Bodelschwinghschule 
Warendorf 

Dez. 2011 bis 
April 2012 

6

Jugendarbeit
5 Projekte "Aufsuchende Jugendar-
beit" (Erstellung von Cliquenrastern, 
Ermittlung von Interessen und Bedar-
fen, Kontaktararbeit) 
Beelen 
Everswinkel 
Drensteinfurt 
Sendenhorst 
Wadersloh

Jugendliche, die nicht durch die vorhan-
denen Angebote der Jugendarbeit er-
reicht werden und auf der Straße und 
öffentlichen Plätzen ihre Freizeit 
verbringen. 

Januar bis 
Dezember 

2011 

160 

4 Projekte "Midnightsport" in Koopera-
tion mit den Kommunen 
Beelen 
Everswinkel 
Füchtorf 
Sassenberg 

Kostenloses Angebot für Jugendliche, 
freitags im Zeitraum von 20 bis 0 Uhr 

Januar bis 
Dezember 

2011 

100 

Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen bei der Planung und Errichtung 
einer Skateranlage 

In Kooperation mit der Stadt und dem 
Jugendwerk Sendenhorst wurden Ju-
gendliche an diesem Prozess beteiligt.  

Dez. 2010 
bis

Dez. 2011 

5

Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen bei der Planung und Errichtung 
einer Skateranlage 

In Kooperation mit der Stadt und dem 
Kinder- und Jugendwerk Telgte wurden 
Jugendliche an diesem Prozess betei-
ligt.

Dez. 2010 
bis

Okt. 2011 

5

Infoveranstaltung zum Thema Kindes-
wohlgefährdung 

Gruppenleiter/innen-Runde der Malte-
ser-Jugend Warendorf 

10. Februar 
2011 

16

Jungenprojekttage Für Jungen der Jahrgangsstufen 7 der 
Anne-Frank-Hauptschule Ennigerloh 

07. bis 09. 
Februar 2011 

62

2 Ferienfreizeitleiterschulungen in 
Büsum, Grundlage zum Erwerb der 
Jugendleiter/innen-Card (JuleiCa)  

Betreuer- und Leiter/innen von Ferien-
freizeiten

16. bis 30. 
April 2011 

45
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Jugendleiter/innen Aufbaukurs für 
muslimische Jugendliche 

In Kooperation mit der Stadt Warendorf, 
dem Fachdienst für Integration und 
Migration des Caritasverbandes im 
Kreisdekanat Warendorf e.V., dem 
DITIB Türkisch Islamische Union der 
Anstalt für Religion e.B. und den Mo-
scheengemeinden Warendorf und Fre-
ckenhost wurde die Schulung für die 
Teilnehmer/innen des Grundkurses 
(2010) durchgeführt 

02. April 2011 11 

Fortbildung zum Thema: "Rechte und 
Pflichten eines Ferienfreizeitleiters" 

Ferienfreizeitleiterteam Alverskirchen 01.04.2011 12 

Spiele Seminar für Jugendleiter/innen Jugendleiter/innen der Kreisjugendfeu-
erwehr 

09. April 2011  

Beteiligung von Jugendlichen:  
Jugendkonferenz Everswinkel 

In Kooperation mit der Gemeinde 
Everswinkel wurde die Konferenz für 
interessierte Jugendliche aus Everswin-
kel durchgeführt 

April bis Juni 
2011 

22

Projekt: "Prinzessinnen und Raufbol-
de" 

In Kooperation mit der Gemeinde Bee-
len wurde das mit Landes- und Kommu-
nalmitteln geförderte Projekt geplant und 
durchgeführt. 

April bis De-
zember 2011 

k.A.

Infoveranstaltung "Rechtsextremismus 
in Warendorf?! Gibt es so was?" 

Kooperationsveranstaltung von Stadt 
und Kreis Warendorf, Kath. und ev. 
Kirchengemeinde Warendorf und mobim 
/Mobile Beratung des bundesweiten 
Programms gegen Rechtsextremismus 
und für Demokratie). Anlass war die 
Häufung von rechtsextremen Aufklebern 
seit Herbst 2011. 

07. Juni 2011 60 

Beteiligung von Jugendlichen in Wa-
rendorf Projekt: "Sorg(en)los Card" 

Im Rahmen des Jugendforums Waren-
dorf wurde angeregt, für Jugendliche in 
Warendorf eine Karte in Scheckkarten-
format zu entwickeln, mit wichtigen Kon-
taktdaten, an die sie sich bei Problemen 
wenden können. Bei der Gestaltung der 
Card (Name, Design) wurden Jugendli-
che beteiligt. 

Januar bis 
September 

2011 

40

Aufbaukurs für die Juleica zum Thema 
"Sexualpädagogik und Kinderschutz" 

Jugendleiter/innen  09. April 2011 14 

Auftaktveranstaltung zum Projekt 
Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage 

Mit einer gemeinsamen Auftaktveran-
staltung der Jugendämter im Kreis Wa-
rendorf wurde das kreisweite Projekt 
eröffnet 

12. April 2011 60 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Projekt: Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage 

Das Projekt schult und begleitet Schü-
lervertreter/innen für die Arbeit an "ihrer" 
Schule zum Thema Rassismus und 
rechte Gewalt. Ziel ist es, dass die 
Schulen das Label "Schule ohne Ras-
sismus - Schule mit Courage" erhalten. 

April bis De-
zember 2011 

10 Schulen 

Gesundheitstag zu den Themen Ge-
sundheit, Ernährung, Bewegung 

In Kooperation mit der Realschule Enni-
gerloh. 

19. Juli 2011 35 

Sommerfest des Kreises Warendorf 
(Aktionen für Kinder) 

Kinder der Besucher/innen 15. Juli 2011 ca. 20 

Weltkindertag in Warendorf, Infostand 
und Zauberer 

Kinder und Eltern aus Warendorf 18. Septem-
ber 2010 

k.A.

Partizipationsprojekt: "5. Ramasuri-
Rock-Festival" 

Kooperationsprojekt mit dem VFJ e.V. 
und der Stadt Warendorf. Jugendliche 
organisieren das Festival für Jugendli-
che.

10. Septem-
ber 2010 

950 

Projekt: Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendarbeit des Jugendtreffs 
Hoetmar

Kooperationsprojekt mit dem Jugendtreff 
Hoetmar e.V. und der Stadt Warendorf.  

September 
bis Dezember 

2011 

36

Jugendleiter/innen Schulung Ehrenamtliche der Kreisjugendfeuer-
wehr

August bis 
September 

2010 

22

Fachtagung Mädchenarbeit: "Trauma: 
Erkennen, Einschätzen, Handeln" 

Multiplikatorinnen in der Mädchenarbeit 19. und 20. 
Oktober 2011 

16

Jugendleiter/innen Schulung "Let´s 
Go" in Büsum (Herbstferien)  

Ehrenamtliche aus der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit 

24. bis 29. 
Oktober 2011 

18

Projekt in den Herbstferien zur Integra-
tion Jugendlicher in schwierigen Le-
benssituationen, in Kooperation mit 
dem Jugendwerk DRIWA 

Drensteinfurter Jugendliche aus bil-
dungsnahen Zusammenhängen und aus 
schwierigen Lebenssituationen 

23. bis 30. 
Oktober 2011 

17

Theater zum Thema Rechte Gewalt  Kooperationsveranstaltung mit dem Ev. 
Jugendreferat, Geschäftsstelle Waren-
dorf, für Jugendliche und interessierte 
Bürger. 

27. Septem-
ber 2011 

70

Projekt: "Pimp my Beethoven - klassi-
sche Werke neu interpretiert" 

Kooperationsveranstaltung mit dem 
Jugendwerk Sendenhorst e.V. für Ju-
gendliche aus der aufsuchenden Ju-
gendarbeit. 

September 
bis November 

2011 

12

"AMIKA", Arbeitskreis Mädchen im 
Kreis Warendorf (Leitung) 

Mitarbeiterinnen kommunaler und freier 
Träger der Jugendhilfe im Kreis Waren-
dorf

Januar bis 
Dezember 

2010 

15

"AKOKJA", Arbeitskreis offene Kinder 
und Jugendarbeit (Leitung) 

Hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der 
offenen und mobilen Kinder- und Ju-
gendarbeit im Kreis Warendorf 

Januar bis 
Dezember 

2010 

15
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Beratung/ Bezuschussung
Projekt zur Beteiligung von Jugendli-
chen: "Jugendforum Warendorf" 

Kooperationsprojekt des VFJ e.V. mit 
der Stadt und dem Kreis Warendorf für 
Jugendliche ab 13 Jahren. 

April bis De-
zember 2011 

110 

Projekt: Rap und Hip Hop als Jugend-
kultur 

Ev. Kirchengemeinde Warendorf für 
Besucher/innen des Jugendtreffs @ttic. 

21. März bis 
04. April 2011 

12

Projekt für Mädchen mit Migrationshin-
tergrund: Gestalten mit der EBRU 
Technik

Islamische Gemeinschaft Milli Görus o.v. 
Warendorf e.V. 

 10 

Projekt: "Mitmachzirkus" in Drenstein-
furt

Der Verein Drensteinfurter Sonnenstrahl 
e.V. veranstaltete das Projekt für Kinder 
in den Sommerferien. 

21. bis 27. 
August 2011 

120 

Theaterprojekt: "ProVinz!" Die MUKO e.V. hat mit Jugendlichen ein 
Theaterstück inszeniert und an ver-
schiedenen Standorten im Kreis Waren-
dorf aufgeführt. 

November bis 
März 2011 

10

Streitschlichtertreffen Die Akademie Ehrenamt e.V. hat dieses 
Austausch-Treffen für Streitschlich-
ter/innen im Kreis Warendorf durchge-
führt.

20. Dezember 
2010 

100  

Jugendschutz

Alkoholpräventionsprogamm: 
"Infococktail" für weiterführenden 
Schulen im Zuständigkeitsbereich des 
Amtes

Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 
und 8 (52 Klassen) 

Januar bis 
Dezember 

2011 

1034 

Jugendschutzaktion zu Karneval in 
Kooperation mit der Polizei, den Ju-
gend- und Ordnungsämtern im Kreis 
Warendorf 

Jugendschutzkontrollen und Öffentlich-
keitsarbeit bei Karnevalsumzügen wäh-
rend der Karnevalstage 

05. bis 07. 
März  2011 

5 Kommunen 

Jugendschutzaktion zum 01. Mai in 
Sassenberg 

Jugendschutzkontrollen und Öffentlich-
keitsarbeit in Kooperation mit der Stadt 
Sassenberg und der Polizei 

01. Mai 2011 k.A. 

Projekttag zum Thema Kinder- und 
Jugendmedienschutz 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 4 der Grundschule Füchtorf 

19. Mai 2011 24 

Elternabend "Was macht mein Kind im 
Internet" (6x) 

Eltern von der Schülerinnen und Schü-
lern weiterführender Schulen 

Februar bis 
November 

2011 

120 

Eltenabend "Cybermobbing" (4x) Eltern von Schülerinnen und Schülern 
weiterführender Schulen 

Mai bis No-
vember 2011 

60

Theaterpädagogisches Projekt zum 
Thema Cybermobbing: 
"r@usgemobbt.de" (9 Vorführungen) 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 bis 7 aus Sassenberg, 
Drensteinfurt, Ennigerloh, Telgte, Wa-
rendorf. 

Februar bis 
November 

2011 

1150 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Theaterpädagogisches Projekt zum 
Thema Cybermobbing: 
"R@usgemobbt 2.0"  

Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangstufen 8 bis 10  

24. November 
2011  

167 

Fortbildung zur Suchtprophylaxe: 
Schwerpunkt Alkohol/ erlebnispädago-
gische Methoden/ Sachinfos zum 
Alkoholkonsum 

Ehrenamtliche Multiplikatoren in der 
Jugendarbeit 

21. bis 24. 
Oktober 2011 

20

Arbeitsgemeinschaft  gegen politisch 
motivierten Extremismus im Kreis 
Warendorf 

Mitarbeiter/innen aus den Bereichen 
Polizei, Jugendämter, Ordnungsämter 
und Kinder- und Jugendarbeit im Kreis 
Warendorf. 

Januar bis 
Dezember 

2011 

10

Arbeitsgemeinschaft Suchtvorbeugung 
im Kreis Warendorf (Mitwirkung) 

Mitarbeiter/innen aus den Bereichen 
Jugendhilfe, Schule, Suchthilfe, Bewäh-
rungshilfe (Leitung: Fachstelle für 
Suchtvorbeugung) 

Januar bis 
April 2010 
ab Januar 

2011 
Fortsetzung 

15

Aktionstage zum Jugendmedienschutz 
in Warendorf 

In Kooperation mit der Stadt Warendorf, 
der Fachstelle für Suchtvorbeugung, der 
Erziehungsberatunsstelle Warendorf, 
quadro Warendorf und dem Beauftrag-
ten für Medienschutz an Schulen wer-
den verschiedene Veranstaltungen zum 
Thema Jugendmedienschutz durchge-
führt. U.a.: 
Elternabend zum Thema Internet am 
Mariengymnasium 

2 Elternabende zum Thema Cybermob-
bing an der Von-Galen-Realschule 

Eltern-LAN-Party "Zusam-
men.Spiele.Erleben" an der Von-Galen- 
Realschule 

Theater "Cybermobbing" 2 Aufführungen 
im Theater am Wall für die Von-Galen-
Realschule, Bischhöfliche Realschule, 
das Gymnasium Laurentianum, die 
Hauptschule Hinter den drei Brücken, 
Franziskusschule 

Medienschutzparcour in den Klassen 4 
der Grundschulen  

14. bis 27. 
November 

2011 

1500 
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Thema Zielgruppe Datum 
Teil-

nehmer-
zahl

Beratung/ Bezuschussung 
Fortbildungsveranstaltung der Fach-
stelle für Suchtvorbeugung "Präventi-
onsprogramm Papilio", Suchtvorbeu-
gung in Tageseinrichtungen für Kinder 

Mitarbeiterinnen aus Tageseinrichtun-
gen für Kinder 

Mai bis Okto-
ber 2011 

32

Anträge nach den Richtlinien zur Förderung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit
Bildungsmaßnahmen 6 bis 18 bzw. 27 Jahre Jan.-Dez. 

2011 
15 Anträge 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 6 bis 18 bzw. 27 Jahre Jan.-Dez. 
2011 

28 Anträge 

Maßnahmen Internationaler Jugend-
begegnung 

6 bis 18 bzw. 27 Jahre Jan.-Dez. 
2011 

3 Anträge 

Ferien- und Erholungsmaßnahmen für 
behinderte Kinder und Jugendliche 

6 bis 27 Jahre Jan.-Dez. 
2011 

18 Anträge 
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 159.683 159.267 158.719 158.719 *
0 bis unter 18 Jahre 32.795 32.008 31.300 31.300 *
18 bis unter 21 Jahre 6.333 6.237 6.178 6.178 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 105 Fälle 126,5 Fälle 131,25 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 30,25 Fälle 30,25 Fälle 35,25 Fälle 20,75 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 63,75 Fälle 88,5 Fälle 101 Fälle 103,5 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 18 Fälle 20 Fälle 20,5 Fälle 11,75 Fälle
Summe 112 Fälle 243,75 Fälle 283,25 Fälle 267,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 2,5 Fälle 2,75 Fälle 3 Fälle 5,25 Fälle
§ 20 Notsituation 2,5 Fälle 1,5 Fälle 4,5 Fälle 4 Fälle
§ 33 Familienpflege 132,5 Fälle 131,5 Fälle 134,5 Fälle 152 Fälle
§ 34 Heimpflege 69,75 Fälle 69,25 Fälle 73,25 Fälle 78,25 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 12,25 Fälle 12 Fälle 12,5 Fälle 9,75 Fälle
Summe 219,5 Fälle 217 Fälle 227,75 Fälle 249,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 38,25 Fälle 39,5 Fälle 40 Fälle 44,25 Fälle
stationäre Hilfe 13,75 Fälle 11,75 Fälle 13,25 Fälle 7,25 Fälle
Summe 52 Fälle 51,25 Fälle 53,25 Fälle 51,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 396 Fälle 447 Fälle 339 Fälle 396 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 795 Fälle 783 Fälle 854 Fälle 704 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,6% 3,8% 3,8% 3,5%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 5.142 4.844 4.669 4.419
unter 3 Jahre 419 443 582 613
unter 2 Jahre 36 159 149 179
Plätze 5.597 5.446 5.400 5.211

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Entwicklung der Fallzahlen der Heimunterbringungen

76
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Entwicklung Familiengerichtshilfe
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Gesamt Anteil Kreis
rechnerisch Gesamt Anteil Kreis

rechnerisch
2003 1.076.334 € 574.117 € 246.428 € 131.445 € 22,90 %

2004 1.131.491 € 603.538 € 254.065 € 135.518 € 22,45 %

2005 1.205.193 € 642.850 € 245.666 € 131.038 € 20,38 %

2006 1.328.538 € 708.642 € 223.239 € 119.076 € 16,80 %

2007 1.227.994 € 655.012 € 203.967 € 108.796 € 16,61 %

2008 1.227.994 € 655.012 € 224.635 € 119.820 € 18,29 %

2009 1.237.698 € 660.188 € 265.790 € 141.772 € 21,47 %

2010 1.411.922 € 753.119 € 372.214 € 198.539 € 26,36 %

2011 1.301.745 € 694.351 € 372.214 € 173.675 € 28,59 %

Fallzahlen jeweils zum 31.12.

Jahr Fälle
1996 670
1997 715
1998 666
1999 657
2000 648
2001 663
2002 657
2003 633
2004 676
2005 682
2006 742
2007 728
2008 751
2009 780
2010 808
2011 826

Unterhaltsvorschuss

Der Bund und das Land beteiligen sich mit einem Anteil von 46,66 % an den Ausgaben.
Daher werden auch 46,66 % der tatsächlichen Einnahmen an den Bund bzw. das Land abgeführt.

Seit 1998 hat die Stadt Oelde ein

Jahr
UVG-Ausgaben UVG-Einnahmen Rückgriff-

quote
%

Unterhaltsvorschuss - Entwicklung der Fallzahlen
(Stichtagszahlen zum 31.12.)
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Hilfeart 2007 2008 2009 2010 2011
(RE vorläufig)

in Einrichtungen

§ 34 Heim (Minderjährige) 3.179.763 € 2.767.452 € 2.823.840 € 3.269.521 € 3.392.968 €

§ 34 Heim (junge Volljährige) 327.145 € 331.697 € 292.627 € 252.177 € 364.200 €

§ 35 a Seel. Beh. - stationär - 731.505 € 682.751 € 712.485 € 652.159 € 529.541 €

4.238.413 € 3.781.900 € 3.828.952 € 4.173.857 € 4.286.709 €

in Pflegefamilien

§ 33 Pflegekinder (Minderjährige) 1.764.879 € 1.742.641 € 1.910.187 € 1.913.834 € 2.112.609 €

§ 33 Pflegekinder (junge Volljährige) 151.578 € 140.685 € 42.101 € 76.376 € 56.557 €

1.916.457 € 1.883.326 € 1.952.288 € 1.990.210 € 2.169.166 €

ambulante Maßnahmen

§ 27 Konzept OGS (Förderplätze) - 154.935 € 267.320 € 284.942 € 269.840 €

§ 28 Erziehungsberatung 283.218 € 296.243 € 335.036 € 316.184 € 325.995 €

§ 29 Soziale Gruppenarbeit 44.185 € 154.935 € 70.719 € 131.393 € 125.845 €

§ 30 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer 207.126 € 250.439 € 271.616 € 275.097 € 188.665 €

§ 31 SPFH 411.061 € 583.922 € 776.446 € 860.245 € 927.749 €

§ 32 Tagesgruppe 393.135 € 396.606 € 446.230 € 387.362 € 265.479 €

§ 35 Intensive Soz.päd. Einzelbetreuung 195.522 € 221.955 € 225.719 € 200.244 € 190.632 €

§ 35 a Seel. Behinderung - ambulant 187.530 € 249.154 € 257.577 € 265.851 € 316.347 €

Niedrigschwellige Hilfsangebote 0 € 3.158 € 37.712 € 44.146 € 62.283 €

1.721.777 € 2.311.347 € 2.688.375 € 2.765.464 € 2.672.835 €

2. sonstige Hilfen

§ 19 Vater/Mutter/Kind-Einricht. 170.230 € 177.235 € 156.454 € 164.360 € 405.729 €

§ 20 Notsituationen 16.370 € 32.266 € 24.036 € 57.269 € 65.409 €

§ 42 Inobhutnahmen 599.723 € 919.362 € 1.212.186 € 1.075.224 € 737.716 €

786.323 € 1.128.863 € 1.392.676 € 1.296.853 € 1.208.854 €

3. Gerichtshilfen

Jugendgerichtshilfe (Finanzfälle) 176.627 € 183.558 € 135.121 € 157.428 € 179.872 €

Familiengerichtshilfe (Finanzfälle) 21.621 € 57.089 € 91.682 € 115.000 € 140.755 €

198.248 € 240.647 € 226.803 € 272.428 € 320.627 €

Gesamt 8.861.218 € 9.346.083 € 10.089.094 € 10.498.812 € 10.658.191 €

1. Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe

Entwicklung der Ausgaben von 2007 bis 2011
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Tagesbetreuung für Kinder
in Tageseinrichtungen

Betriebskosten einschl. Familienzentren 21.964.297 € 23.958.098 € 26.632.421 € 28.556.225 € 29.392.479 €

Sprachförderung 0 € 66.770 € 145.730 € 156.715 € 161.387 €

zusätzliche U 3-Pauschale vom Land 0 € 0 € 0 € 0 € 418.915 €

21.964.297 € 24.024.868 € 26.778.151 € 28.712.940 € 29.972.781 €

in Tagespflege

bei einer Tagespflegeperson 386.426 € 457.586 € 808.653 € 833.395 € 1.156.263 €

in einer Spielgruppe

Selbstorganisierte Förderung 169.486 € 281.378 € 272.783 € 252.025 € 241.082 €

Gesamt 22.520.209 € 24.763.832 € 27.859.587 € 29.798.360 € 31.370.126 €

Zuschüsse für die außerschulische Jugendarbeit 27.004 € 22.572 € 28.415 € 30.374 € 29.082 €

Zuschüsse für Ferien- und Freizeitmaßnahmen 8.777 € 11.049 € 10.022 € 12.385 € 14.496 €

Ferienmaßnahmen für und mit Behinderten 4.555 € 2.880 € 6.234 € 3.276 € 6.312 €

Eigene Veranstaltungen i. R. der Jugendarbeit 60.611 €

Aufsuchende Jugendarbeit 27.283 €

Jugendhilfe und Schule 14.631 €

Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit 128.308 € 128.308 € 131.901 € 131.900 € 131.900 €

Jugendschutz 15.107 € 26.070 € 25.443 € 39.115 € 38.791 €

Jugendsozialarbeit 17.371 € 58.198 € 99.254 € 89.984 € 90.928 €

Schulsozialarbeit 5.251 € 6.090 € 5.036 € 2.711 € 5.270 €

Gesamt 232.125 € 317.801 € 372.187 € 433.350 € 419.304 €

25.753 € 62.634 € 65.882 € 123.605 €

2008 2009 2010

vorläufiges
Rechnungs-

ergebnis
2011

Jugendförderung 2007

vorläufiges
Rechnungs-

ergebnis
2011

Entwicklung der Ausgaben von 2007 bis 2011

2007 2008 2009 2010Tagesbetreuung für Kinder
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 6.310 6.269 6.287 6.287 *
0 bis unter 18 Jahre 1.443 1.403 1.377 1.377 *
18 bis unter 21 Jahre 272 277 284 284 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 11 Fälle 12,5 Fälle 11,25 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 0 Fälle 3 Fälle 1,75 Fälle 0 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 2,5 Fälle 4,5 Fälle 7 Fälle 7,25 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 2,5 Fälle 18,5 Fälle 21,25 Fälle 18,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,8% 0,9% 0,8%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0,5 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle
§ 33 Familienpflege 4 Fälle 3 Fälle 4,25 Fälle 8,75 Fälle
§ 34 Heimpflege 6 Fälle 5 Fälle 7,25 Fälle 8,75 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,5 Fälle 0,5 Fälle 1,25 Fälle 0 Fälle
Summe 11 Fälle 8,5 Fälle 12,75 Fälle 17,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 0,5 Fälle 0 Fälle 1 Fälle 3,25 Fälle
stationäre Hilfe 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 0,5 Fälle 0 Fälle 1 Fälle 3,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 14 Fälle 26 Fälle 20 Fälle 29 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 23 Fälle 28 Fälle 55 Fälle 43 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 2,6% 3,8% 5,4% 5,2%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 222 208 202 188
unter 3 Jahre 22 17 31 29
unter 2 Jahre 0 9 5 10
Plätze 244 234 238 227

Gemeinde Beelen
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 15.342 15.314 15.395 15.395 *
0 bis unter 18 Jahre 3.245 3.159 3.133 3.133 *
18 bis unter 21 Jahre 600 599 596 596 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle 5,5 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 3,5 Fälle 5,75 Fälle 5,25 Fälle 4,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 4,25 Fälle 5,75 Fälle 3,75 Fälle 3,5 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 2,5 Fälle 2,5 Fälle 2,75 Fälle 0,25 Fälle
Summe 10,25 Fälle 14,75 Fälle 12,25 Fälle 13,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 33 Familienpflege 24,75 Fälle 26,25 Fälle 24,75 Fälle 27,25 Fälle
§ 34 Heimpflege 9,5 Fälle 11 Fälle 11,25 Fälle 10 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 1,75 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle
Summe 36,25 Fälle 37,25 Fälle 36 Fälle 37,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 4 Fälle 4,25 Fälle 4,75 Fälle 5,5 Fälle
stationäre Hilfe 1,25 Fälle 1,75 Fälle 2,5 Fälle 1,25 Fälle
Summe 5,25 Fälle 6 Fälle 7,25 Fälle 6,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 32 Fälle 45 Fälle 25 Fälle 26 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 85 Fälle 60 Fälle 69 Fälle 63 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,6% 3,3% 3,0% 2,8%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 521 483 450 437
unter 3 Jahre 58 47 61 68
unter 2 Jahre 0 15 20 17
Plätze 579 545 531 522

Stadt Drensteinfurt
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen



Jahresbericht 2011

91

Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 20.178 19.949 19.701 19.701 *
0 bis unter 18 Jahre 3.778 3.674 3.575 3.575 *
18 bis unter 21 Jahre 774 745 694 694 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 22,25 Fälle 22,75 Fälle 20,75 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 5,5 Fälle 3,5 Fälle 2,5 Fälle 1,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 9,75 Fälle 19,5 Fälle 21,75 Fälle 15,75 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 3,75 Fälle 5,25 Fälle 3,25 Fälle 0,5 Fälle
Summe 19 Fälle 50,5 Fälle 50,25 Fälle 38,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 1 Fälle 1,25 Fälle 1,5 Fälle 1,25 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0,25 Fälle 1 Fälle 0 Fälle
§ 33 Familienpflege 15,25 Fälle 13,5 Fälle 12,75 Fälle 11,75 Fälle
§ 34 Heimpflege 8 Fälle 9 Fälle 11 Fälle 13 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,5 Fälle 0,5 Fälle 3,25 Fälle 2,75 Fälle
Summe 24,75 Fälle 24,5 Fälle 29,5 Fälle 28,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 3,5 Fälle 4,25 Fälle 7 Fälle 5,5 Fälle
stationäre Hilfe 3 Fälle 1,5 Fälle 1,75 Fälle 1,5 Fälle
Summe 6,5 Fälle 5,75 Fälle 8,75 Fälle 7 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 54 Fälle 68 Fälle 59 Fälle 36 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 102 Fälle 136 Fälle 77 Fälle 72 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 4,1% 5,6% 3,8% 3,0%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 611 550 552 496
unter 3 Jahre 49 49 64 73
unter 2 Jahre 0 13 15 14
Plätze 660 612 631 583

Stadt Ennigerloh
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 9.378 9.452 9.447 9.447 *
0 bis unter 18 Jahre 1.960 1.932 1.895 1.895 *
18 bis unter 21 Jahre 385 396 395 395 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 5 Fälle 7,75 Fälle 6,25 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 3 Fälle 4 Fälle 3 Fälle 2,75 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 2,5 Fälle 1,5 Fälle 2,25 Fälle 3 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0,5 Fälle 1 Fälle 0,75 Fälle 0,25 Fälle
Summe 6 Fälle 11,5 Fälle 13,75 Fälle 12,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,3% 0,4% 0,3%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0,25 Fälle 1,25 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle
§ 33 Familienpflege 7,25 Fälle 10,5 Fälle 11 Fälle 12,25 Fälle
§ 34 Heimpflege 2 Fälle 1,25 Fälle 1,25 Fälle 0,75 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,5 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 9,75 Fälle 11,75 Fälle 12,5 Fälle 15 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,0% 0,0% 12,25+0,75%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 2,25 Fälle 2,75 Fälle 2,75 Fälle 2,25 Fälle
stationäre Hilfe 0,5 Fälle 1,25 Fälle 2 Fälle 1 Fälle
Summe 2,75 Fälle 4 Fälle 4,75 Fälle 3,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 13 Fälle 25 Fälle 21 Fälle 31 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 34 Fälle 30 Fälle 41 Fälle 44 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 2,4% 2,8% 3,3% 4,0%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 285 272 287 270
unter 3 Jahre 30 34 36 44
unter 2 Jahre 0 13 12 16
Plätze 315 319 335 330

Gemeinde Everswinkel
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 10.665 10.649 10.569 10.569 *
0 bis unter 18 Jahre 2.554 2.487 2.429 2.429 *
18 bis unter 21 Jahre 493 490 483 483 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 7 Fälle 6 Fälle 9,5 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 1,5 Fälle 2,5 Fälle 1,75 Fälle 0,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 4 Fälle 7,75 Fälle 10 Fälle 10 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0,5 Fälle 0 Fälle 1,25 Fälle 2 Fälle
Summe 6 Fälle 17,25 Fälle 19 Fälle 22 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,3% 0,2% 0,4%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 1 Fälle
§ 33 Familienpflege 8 Fälle 7 Fälle 6,25 Fälle 6,75 Fälle
§ 34 Heimpflege 4,75 Fälle 5,5 Fälle 4,5 Fälle 4,25 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,75 Fälle 1 Fälle 3 Fälle 2,5 Fälle
Summe 13,5 Fälle 13,5 Fälle 13,75 Fälle 14,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 1 Fälle 1,75 Fälle 1,75 Fälle 2,25 Fälle
stationäre Hilfe 1,5 Fälle 1 Fälle 2 Fälle 1 Fälle
Summe 2,5 Fälle 2,75 Fälle 3,75 Fälle 3,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 29 Fälle 33 Fälle 12 Fälle 41 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 53 Fälle 67 Fälle 39 Fälle 36 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,2% 4,0% 2,1% 3,2%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 377 355 348 342
unter 3 Jahre 28 31 37 38
unter 2 Jahre 2 9 6 8
Plätze 407 395 391 388

Gemeinde Ostbevern
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 14.264 14.266 14.240 14.240 *
0 bis unter 18 Jahre 3.211 3.133 3.063 3.063 *
18 bis unter 21 Jahre 589 581 577 577 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 0,5 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 2,25 Fälle 1 Fälle 1,25 Fälle 0,75 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 5 Fälle 6,25 Fälle 9,5 Fälle 11 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0 Fälle 0,5 Fälle 1 Fälle 1 Fälle
Summe 7,25 Fälle 8,25 Fälle 12,5 Fälle 13,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
§ 33 Familienpflege 10,75 Fälle 10,25 Fälle 10 Fälle 10 Fälle
§ 34 Heimpflege 2 Fälle 3 Fälle 3,75 Fälle 4,5 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,5 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle 0,5 Fälle
Summe 13,25 Fälle 14 Fälle 14,25 Fälle 15 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 1,5 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle 2,25 Fälle
stationäre Hilfe 2,5 Fälle 1,25 Fälle 0 Fälle 0 Fälle
Summe 4 Fälle 2 Fälle 0,5 Fälle 2,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 34 Fälle 34 Fälle 33 Fälle 38 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 88 Fälle 65 Fälle 78 Fälle 55 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,8% 3,2% 3,6% 3,0%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 496 470 436 404
unter 3 Jahre 29 31 46 39
unter 2 Jahre 9 19 8 20
Plätze 534 520 490 463

Stadt Sassenberg
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 13.283 13.296 13.236 13.236 *
0 bis unter 18 Jahre 2.781 2.722 2.663 2.663 *
18 bis unter 21 Jahre 467 490 496 496 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 9,25 Fälle 14,25 Fälle 8,5 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 3,5 Fälle 0,75 Fälle 1,5 Fälle 1,25 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 4 Fälle 7,5 Fälle 10,5 Fälle 17,25 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 0,75 Fälle 1,5 Fälle 2,5 Fälle 1 Fälle
Summe 8,25 Fälle 19 Fälle 28,75 Fälle 28 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,3% 0,5% 0,3%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 1 Fälle
§ 20 Notsituation 0,5 Fälle 0 Fälle 0,75 Fälle 0,5 Fälle
§ 33 Familienpflege 11 Fälle 11 Fälle 11,5 Fälle 14 Fälle
§ 34 Heimpflege 4,25 Fälle 3,25 Fälle 5 Fälle 6,25 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 0,25 Fälle 1,25 Fälle 1,25 Fälle 0,5 Fälle
Summe 16 Fälle 15,5 Fälle 18,5 Fälle 22,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 4,5 Fälle 5,25 Fälle 4,5 Fälle 2,75 Fälle
stationäre Hilfe 0 Fälle 0,25 Fälle 1 Fälle 0 Fälle
Summe 4,5 Fälle 5,5 Fälle 5,5 Fälle 2,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 40 Fälle 27 Fälle 25 Fälle 21 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 55 Fälle 58 Fälle 73 Fälle 79 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,4% 3,1% 3,7% 3,8%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 454 420 381 368
unter 3 Jahre 52 48 49 60
unter 2 Jahre 0 17 19 19
Plätze 506 485 449 447

Stadt Sendenhorst
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 19.190 19.204 19.114 19.114 *
0 bis unter 18 Jahre 3.743 3.691 3.617 3.617 *
18 bis unter 21 Jahre 756 712 702 702 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 2,75 Fälle 11 Fälle 17,25 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 3,25 Fälle 2 Fälle 4 Fälle 3,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 7,5 Fälle 11 Fälle 12 Fälle 15 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 3,5 Fälle 2,25 Fälle 1,75 Fälle 2 Fälle
Summe 14,25 Fälle 18 Fälle 28,75 Fälle 37,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,1% 0,3% 0,5%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,75 Fälle 0,5 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0,25 Fälle 1 Fälle 2 Fälle 0,75 Fälle
§ 33 Familienpflege 14,5 Fälle 14 Fälle 13,5 Fälle 17,25 Fälle
§ 34 Heimpflege 13,5 Fälle 10,25 Fälle 9 Fälle 8,5 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 2 Fälle 1,5 Fälle 1,25 Fälle 0,75 Fälle
Summe 31 Fälle 27,25 Fälle 26 Fälle 27,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 12,25 Fälle 11 Fälle 7,25 Fälle 8,5 Fälle
stationäre Hilfe 0,5 Fälle 1 Fälle 1 Fälle 0 Fälle
Summe 12,75 Fälle 12 Fälle 8,25 Fälle 8,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 39 Fälle 54 Fälle 28 Fälle 48 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 81 Fälle 91 Fälle 104 Fälle 77 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,2% 3,9% 3,6% 3,5%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 574 533 526 494
unter 3 Jahre 71 53 66 72
unter 2 Jahre 0 18 10 16
Plätze 645 604 602 582

Stadt Telgte
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 12.805 12.667 12.596 12.596 *
0 bis unter 18 Jahre 2.475 2.365 2.306 2.306 *
18 bis unter 21 Jahre 515 508 496 496 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 16,75 Fälle 18,5 Fälle 18 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 1,75 Fälle 2 Fälle 6,25 Fälle 2,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 4,75 Fälle 8,5 Fälle 6,5 Fälle 4,25 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 1,75 Fälle 1,75 Fälle 3,25 Fälle 2,75 Fälle
Summe 8,25 Fälle 29 Fälle 34,5 Fälle 27,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,3% 0,7% 0,8% 0,8%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0 Fälle 0 Fälle 0,5 Fälle 1,75 Fälle
§ 20 Notsituation 0,5 Fälle 0 Fälle 0,5 Fälle 0,75 Fälle
§ 33 Familienpflege 19,5 Fälle 17,75 Fälle 17,75 Fälle 18 Fälle
§ 34 Heimpflege 4 Fälle 3,75 Fälle 1,25 Fälle 2,25 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 1,5 Fälle 1,75 Fälle 1,25 Fälle 1,25 Fälle
Summe 25,5 Fälle 23,25 Fälle 21,25 Fälle 24 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,9% 0,0% 0,0% 0,1%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 3 Fälle 2,75 Fälle 2,5 Fälle 2 Fälle
stationäre Hilfe 1,5 Fälle 1 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle
Summe 4,5 Fälle 3,75 Fälle 3 Fälle 2 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 26 Fälle 32 Fälle 29 Fälle 17 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 55 Fälle 54 Fälle 73 Fälle 38 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 3,3% 3,6% 4,4% 2,4%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 378 341 334 315
unter 3 Jahre 26 37 41 41
unter 2 Jahre 0 9 9 14
Plätze 404 387 384 370

Gemeinde Wadersloh
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Einwohner 2008 2009 2010 2011
Gesamtbevölkerung 38.268 38.201 38.134 38.134 *
0 bis unter 18 Jahre 7.605 7.442 7.242 7.242 *
18 bis unter 21 Jahre 1.482 1.439 1.455 1.455 *
* Hinweis : Da die Zahlen 2011 noch nicht vorliegen, werden zunächst die Vorjahresdaten übernommen.

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 27 Förderplätze OGS/Plus 0 Fälle 29,75 Fälle 32,5 Fälle 33,75 Fälle
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 6 Fälle 5,75 Fälle 8 Fälle 3,5 Fälle
§ 31 Sozialpäd. Familienhilfe 19,5 Fälle 16,25 Fälle 17,75 Fälle 16,5 Fälle
§ 32 Tagesgruppe 4,75 Fälle 5,25 Fälle 4 Fälle 2 Fälle
Summe 30,25 Fälle 57 Fälle 62,25 Fälle 55,75 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%

Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 0,5 Fälle 1 Fälle 0,5 Fälle 0 Fälle
§ 20 Notsituation 0,75 Fälle 0,25 Fälle 0,25 Fälle 0 Fälle
§ 33 Familienpflege 17,5 Fälle 18,25 Fälle 22,75 Fälle 26 Fälle
§ 34 Heimpflege 15,75 Fälle 17,25 Fälle 19 Fälle 20 Fälle
§ 35 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 4 Fälle 4,75 Fälle 0,75 Fälle 1,25 Fälle
Summe 38,5 Fälle 41,5 Fälle 43,25 Fälle 47,25 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
Ø im Jahr 2008 2009 2010 2011

ambulante Hilfe 5,75 Fälle 6,75 Fälle 8 Fälle 10 Fälle
stationäre Hilfe 3 Fälle 2,75 Fälle 2,5 Fälle 2,5 Fälle
Summe 8,75 Fälle 9,5 Fälle 10,5 Fälle 12,5 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Gerichtshilfen
Fälle im Jahr 2008 2009 2010 2011

§ 50 Familiengerichtshilfe 115 Fälle 103 Fälle 87 Fälle 109 Fälle
§ 52 Jugendgerichtshilfe 219 Fälle 194 Fälle 245 Fälle 197 Fälle
Inanspruchnahme der Hilfen 4,4% 4,0% 4,6% 4,2%

Anzahl der Plätze - Unterscheidung nach dem Alter

Plätze für Kinder Kiga-Jahr
2008/2009

Kiga-Jahr
2009/2010

Kiga-Jahr
2010/2011

Kiga-Jahr
2011/2012

über 3 Jahre 1.224 1.212 1.153 1.105
unter 3 Jahre 54 96 151 149
unter 2 Jahre 25 37 45 45
Plätze 1.303 1.345 1.349 1.299

Stadt Warendorf
Bevölkerungsdaten IT.NRW - jeweils zum 31.12.

Hilfen zur Erziehung, Gerichtshilfen und Eingliederungshilfe

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
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Für die Zukunft gesattelt.
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